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1 Anlass und Einführung

Seit dem Jahr 2002 ist es Ziel der Europäischen Gemeinschaft (EG), die Menschen vor schädlichen 

Lärmeinflüssen zu schützen und diese durch eine Lärmminderungsplanung zu verringern und -  

soweit möglich -  zu verhindern. Dazu wurde die ǂRichtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und 

Bekämpfung von Umgebungslärmǀ (kurz: EU-Umgebungslärmrichtlinie) erlassen, die in allen Mit-

gliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt werden musste. In Deutschland geschah dies im Rah-

men des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG), speziell in dessen §§ 47 a-f.  

Mit dem Gesetz werden die nach Landesrecht zuständigen Behörden bzw. Kommunen verpflichtet, 

sogenannte Lärmaktionspläne (kurz: LAPs) zu erstellen, in denen Lärmprobleme und Lärmauswir-

kungen für Orte in der Nähe von Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken, Großflughäfen 

oder in Ballungsräumen untersucht und durch entsprechende Maßnahmen geregelt bzw. gemin-

dert werden sollen. Was genau ein Lärmaktionsplan enthalten muss, ist im Anhang V der EU-

Umgebungslärmrichtlinie vorgegeben. 

Die ersten Lärmaktionspläne wurden durch die Ballungsräume und Großstädte ab dem Jahr 2008 

erarbeitet und über die Bundesländer an die EU gemeldet. Seitdem sind diese alle fünf Jahre zu 

aktualisieren bzw. auch für alle weiteren Kommunen mit entsprechenden Betroffenheiten neu 

aufzustellen. Inzwischen läuft die vierte Stufe der Lärmaktionsplanung, in der nun nahezu alle 

Kommunen bis 18. Juli 2024 einen neuen Lärmaktionsplan erstellen müssen. 

Welcher Lärm wird untersucht? 

Unter Umgebungslärm im Sinne der Umgebungslärmrichtlinie werden belästigende und gesund-

heitsschädliche Geräusche, die durch menschliche Aktivitäten verursacht werden, verstanden. 

Hauptlärmquellen sind der Straßen-, Luft-  und Schienenverkehr sowie spezielle Gewerbe-/ In-

dustriegebiete und Großhäfen. Diese Arten von Lärm stellen in der Regel konstante Belastungen 

für die Betroffenen dar und können durch entsprechende Maßnahmen außerdem meist im Hand-

lungsspielraum der zuständigen Behörden und Baulastträger konkret beeinflusst werden. 

Im Rahmen der Lärmaktionsplanung geht es also nicht um den ƻ sicherlich auch häufig als stö-

rend empfundenen ƻ Alltagslärm in der Nachbarschaft (z. B. Rasenmäher, Klimageräte, Baustel-

len, laute Musik). 

Lärm macht krank! 

In unserem Alltag ƻ insbesondere in Städten ƻ sind wir ständig umgeben von mehr oder weniger 

lauten Geräuschen und Lärm. Teilweise empfinden wir das als störend, manchmal auch sogar als 

angenehm (z. B. Musik, Meeresrauschen). Die jeweilige Wahrnehmung kann dabei individuell ab-

weichen. Wenn Menschen allerdings dauerhaft hohen Lärmpegeln ausgesetzt werden, kann dies 

zur ernsthaften Schädigung der körperlichen und psychischen Gesundheit führen. 

Die gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Lärm können großen Einfluss auf die Bevölkerung 

haben. Die gravierendsten Folgen sind nach Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Umweltbun-

desamt (vgl. UBA 2008): Sprach- und Kommunikationsbeeinträchtigungen, Schmerzen, 
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Hörermüdung und Hörschäden, Tinnitus, Schlafstörungen, hormonelle Reaktionen, Beeinträchti-

gung der Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit in Schule und Arbeit, Beeinträchtigung im Sozi-

alverhalten (Aggressivität, Hilflosigkeit, etc.) und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.  

Aber nicht nur die gesundheitlichen Beeinträchtigungen verursachen Probleme und auch volks-

wirtschaftliche Kosten (z. B. direkte Gesundheitskosten, verringerte Produktivität, erhöhte Unfall-

zahlen). Übermäßiger Lärm wirkt sich auch negativ auf die Wohnungswirtschaft aus (z. B. sin-

kende Immobilienwerte, verringerte Mieteinnahmen, Leerstand und soziale Entmischung) und 

hemmt die Ansiedlung von lärmsensiblem Gewerbe (z. B. Büros, Dienstleistungen).  

 

Die Stadt Meerbusch ist in der vierten Stufe der Lärmaktionsplanung von Straßen- und Schienen-

verkehrslärm betroffen, der zu der Aufstellung von Lärmkarten und eines Lärmaktionsplans ver-

pflichtet. Das Meerbuscher Stadtgebiet umfasst rund 64 km² und liegt angrenzend zwischen Düs-

seldorf und Krefeld. Es ist untergliedert in mehrere Ortsteile, die zumeist über eigene gewachsene 

Zentren verfügen. Die Stadt ist zudem umgeben von Autobahnen und liegt z. T. in der Einflug-

schneise des Düsseldorfer Flughafens. In Meerbusch leben rund 58.000 Einwohner:innen. 

Die Planersocietät wurde dazu beauftragt, eine entsprechend umgebungslärmrelevante Bewer-

tung der Situation in Meerbusch durchzuführen und den LAP zu verfassen. 

Der vorliegende Bericht enthält: 

¶ die erforderlichen Inhalte eines Lärmaktionsplans gem. § 47d Absatz 2 BImSchG in Verbin-

dung mit Anhang V der EU-Umgebungslärmrichtlinie, 

¶ die Methodik und Ergebnisse der Lärmkartierung (Lärmkarten für Lärmindizes Lden und Lnight 

unterschieden nach Lärmquelle) als Grundlage der Maßnahmenentwicklung, 

¶ lang- und kurzfristige Strategien sowie Maßnahmen zur Lärmminderung des Straßenver-

kehrs, 

¶ eine Kosten-Wirkungsabschätzung der benannten Maßnahmen. 
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2 Zuständige Behörden 

Nach § 47e BImSchG sind für die Lärmaktionsplanung die Gemeinden oder die nach Landesrecht 

zuständigen Behörden verantwortlich. Nach Landesrecht Nordrhein-Westfalen sind die Gemeinden 

zuständig. Die Lärmkartierung sowie Lärmaktionsplanung wird nach § 47c und § 47d von der Ge-

meinde an das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 

(MUNV) übermittelt und von dort aus dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reak-

torsicherheit mitgeteilt. 

 

Zuständige Behörde für die Lärmaktionsplanung an Hauptverkehrsstraßen  

nach §47e BImSchG:  

 

Stadt Meerbusch   

Gemeindekennzahl: 05162022  

Dorfstraße 20 
40667 Meerbusch 
www.meerbusch.de 
 
 
Ansprechpartner:  
Herr Dennis Babilas 
Dezernat III / Umwelt und Klimaschutz 
Tel.: 02150 916-273 
E-Mail: dennis.babilas@meerbusch.de  
 

Zuständige Behörde für die Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung an Schienen  

nach §47e BImSchG: 

Eisenbahnbundesamt 

Heinemannstraße 6 

53175 Bonn 

E-Mail: lap@eba.bund.de 

http://www.eba.bund.de/lap  

 

Ansprechstelle für Vereine und soziale Institutionen sowie Anwohnerinnen und Anwohner des 

Düsseldorfer Flughafens: 

Nachbarschaftsteam Flughafen Düsseldorf 

Tel.: 0211 421 233 66 

E-Mail: buergerinfo@dus.com  

https://dus -travis.dus.com/  

http://www.meerbusch.de/
mailto:dennis.babilas@meerbusch.de
mailto:lap@eba.bund.de
http://www.eba.bund.de/lap
mailto:buergerinfo@dus.com
https://dus-travis.dus.com/
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3 Ablauf & Inhalte der Lärmaktionsplanung 

Die Umgebungslärmrichtlinie gibt ein mehrstufiges Verfahren zur regelmäßigen Aufstellung und 

Überprüfung von Lärmaktionsplänen vor. Ab 2007 waren alle Hauptverkehrsstraßen mit einer Ver-

kehrsbelastung über 6 Mio. Kfz/Jahr, Hauptschienenstrecken mit mehr als 60.000 Zügen/Jahr 

und Ballungsräume mit mehr als 250.000 Einwohner:innen zu kartieren und Lärmaktionspläne zu 

erstellen (Stufe I). In der zweiten und dritten Stufe wurden die Untersuchungsinhalte dann auf 

Hauptverkehrsstraßen (Bundesautobahn, Bundesstraße, Landesstraße) mit einer Verkehrsbelas-

tung von über 3 Mio. Kfz/Jahr, Haupteisenbahnstrecken mit über 30.000 Zügen/Jahr und Bal-

lungsräume mit mehr als 100.000 Einwohner:innen ausgeweitet.  

Die Lärmkartierung wird in Nordrhein-Westfalen (NRW) durch das Landesamt für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz (LANUV) für alle Kommunen durchgeführt. Die Ergebnisse der darauf be-

ruhenden Aktionsplanung (Aufgabe der Kommunen) sind dem Land NRW zu übermitteln, welches 

die Informationen an die EU meldet. Sie sind unter www.umgebungslaerm.nrw.de einsehbar.  

Die Kartierung der Bahnstrecken des Bundes und die Aufstellung von Lärmaktionsplänen für den 

Schienenverkehr wurden an das Eisenbahnbundesamt (EBA) übertragen. Diese Ergebnisse werden 

vom EBA unter www.eba.bund.de/lap veröffentlicht. 

Alle fünf Jahre werden die Kartierungen aktualisiert und die Lärmaktionspläne neu aufgestellt 

bzw. überprüft. Die letzte Kartierung der Stufe IV wurde durch das Land NRW im Sommer 2023 

veröffentlicht.  

Im Rahmen der Lärmkartierung wird der Lärm nicht vor Ort gemessen, sondern mittels eines Re-

chenmodells für unterschiedliche Tageszeiten berechnet. Dies erleichtert einerseits die Erstellung 

der Lärmdaten und sorgt andererseits dafür, dass alle Daten miteinander vergleichbar sind. 

Schwankungen und Abweichungen durch Einzelereignisse, wie sie bei Messungen vorkommen 

können, werden in der Berechnung mit einheitlichen Datengrundlagen ausgeschlossen. 

Im Zuge der Stufe IV der Lärmaktionsplanung fand eine europäische Harmonisierung der Berech-

nungsmethodik statt, um die Ergebnisse zwischen den Mitgliedstaaten besser vergleichen zu kön-

nen. Deshalb erfolgte eine Aktualisierung des Berechnungsverfahrens, das der Kartierung zu 

Grunde liegt (unter dem Namen CNOSSOS, vgl. Kapitel 4.3). Mit der neuen Rechenmethodik wer-

den nun vielerorts deutlich mehr lärmbelastete Personen als in den vorherigen Kartierungsphasen 

ausgewiesen, sodass die Bilanzierungen der Betroffenheiten aus den vorherigen LAPs nicht mehr 

direkt mit den neuen Ergebnissen vergleichbar sind.  

3.1 Hauptverkehrsstraßen 

Für die Lärmkartierung werden die Gegebenheiten entlang der vielbefahrenen Autobahnen sowie 

Bundes- und Landesstraßen untersucht und die Lärmwirkung mit einem Simulationsmodell be-

rechnet. Untersucht und kartiert wurden auf Datenbasis 2022 alle Hauptverkehrsstraßen dieser 

http://www.umgebungslaerm.nrw.de/
http://www.eba.bund.de/lap
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drei Kategorien mit Verkehrsmengen von über 3 Mio. Kfz/Jahr (das entspricht etwa 8.200 

Kfz/Tag).  

Vom Land NRW (LANUV/MUNV) wurden in Meerbusch folgende Straßen und -abschnitte kartiert: 

¶ Autobahn A 57 (gesamter Streckenabschnitt, der durch das Stadtgebiet verläuft) 

¶ Autobahn A 44 (gesamter Streckenabschnitt, der durch das Stadtgebiet verläuft) 

¶ Autobahn A 52 (gesamter Streckenabschnitt, der durch das Stadtgebiet verläuft) 

¶ Landesstraße L 137 (gesamter Streckenabschnitt, der durch das Stadtgebiet verläuft) 

¶ Landesstraße L 392 (gesamter Streckenabschnitt, der durch das Stadtgebiet verläuft) 

¶ Landesstraße L 30 (Kreuzung L 30/ Niederlöricker Straße bis L 30 / L 137) 

¶ Landesstraße L 476 (Kreuzung L 476 / L 26 bis Ortsausgang) 

¶ Landesstraße L26 (Kreuzung L 476 / L 26 bis L 26 / Willicher Straße) 

Natürlich geht auch von allen anderen Straßen eine Lärmwirkung aus. Die Höhe der Lärmpegel 

und Anzahl der betroffenen Anwohner:innen ist auf weniger stark befahrenen Straßen erfah-

rungsgemäß geringer. Die oft begrenzten finanziellen Mittel für die Umsetzung von Maßnahmen 

zur Lärmminderung sollen effizient und zum Wohle möglichst vieler Menschen auf Abschnitte mit 

dem höchsten Handlungsbedarf konzentriert werden, weshalb die genannte Vorauswahl der zu 

untersuchenden Straßen durch die rechtlichen Vorgaben seitens des Landesamtes erfolgte. 

Darüber hinaus werden im LAP Meerbusch nachrichtlich als textliche Ergänzung die folgenden ƻ 

nicht kartierten ƻ Straßenabschnitte betrachtet:  

¶ L30 ƻ Necklenbroicher Straße: zw. Am Eisenbrand u. Düsseldorfer/Moerser Straße (L137) 

¶ L 476 ƻ Krefelder Straße/Bahnhofsweg: zw. Westring (L 26) und Strümper Straße (L 154)  

¶ L 476 ƻ Bahnhofstraße/Meerbuscher Straße: von Bahnhof bis Mönkesweg/Hst. Bovert   

¶ L 154 ƻ Osterather Straße: von Mönkesweg bis Xantener Straße (L 137) 

¶ K 9 ƻ Bergfeld: von Moerser Straße (L 137) bis auf der Gath 

¶ Uerdinger Straße ƻ Ortsdurchfahrt Lank-Latum 

¶ Kaiserswerther Straße: von Uerdinger Straße bis Breslauer Straße  

Es ist davon auszugehen, dass die Verkehrsbelastungen auf diesen Straßenabschnitten z. T. nur 

leicht unter den definierten 8.200 Kfz (/Tag, DTV) liegen. Da sich an diesen Straßenabschnitten 

ebenfalls Wohnbebauung befindet und in den meisten Fällen auch Rückmeldungen aus der Öffent-

lichkeit eingingen, ist es sinnvoll diese Straßenabschnitte zumindest nachrichtlich in den LAP auf-

zunehmen.  
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Abbildung 1: Untersuchte Straßenabschnitte des LAP Stufe IV, Meerbusch 

 

grün: durch das Land kartierte Straßen  
orange: nachrichtlich mit aufgenommene Straßen 

Quellen: Eigene Darstellung; Kartendarstellung Hintergrund: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie,  
Datenquellen: https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html 

3.2 Haupteisenbahnstrecken 

Die Zuständigkeit für die Lärmkartierung von Eisenbahnstrecken des Bundes liegt nach § 47e Ab-

satz 4 BImSchG beim Eisenbahnbundesamt, welches seit dem 01.01.2015 auch für die Lärmakti-

onsplanung an Schienenwegen zuständig ist. Das Eisenbahnbundesamt erstellt derzeit den bun-

desweiten Lärmaktionsplan der Runde 4 für die Haupteisenbahnstrecken, der bis zum 18. Juli 

2024 fertiggestellt und veröffentlicht wird.  

Die Angaben zu Schienenstrecken sind daher an dieser Stelle nur nachrichtlich zu sehen. 

Auf dem Meerbuscher Stadtgebiet befindet sich eine Schienenstrecke, die von unterschiedlichen 

Eisenbahnunternehmen befahren wird und das westliche Stadtgebiet von Norden nach Süden 

https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html
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durchquert. Die überwiegend zweigleisige Bahnstrecke verläuft zwischen Krefeld und Düsseldorf 

über Neuss.  

Im Nahverkehr wird die Strecke von zwei Bahnlinien im 60- bzw. 30-Minuten-Takt befahren: der 

RE 7 Rhein-Münsterland-Express und der RE 10 Niers-Express. Betrieben werden diese Linien von 

National Express und der Rhein-Ruhr-Bahn. 

3.3 Fluglärm 

Meerbusch ist zudem in Teilen durch den Fluglärm des Flughafens Düsseldorf International be-

troffen. Dies betriff v. a. den Stadtteil Büderich im Südosten.  

Büderich ist laut Kartierung des Landes von Lärmpegeln im 24h-Mittel (Lden) zwischen 55-64 dB(A) 

und nachts (Lnight) von 50-54 dB(A) betroffen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die in der Lärmkartierung als Jahresmittel dargestellten Lärm-

flächen nicht mit den Lärmschutzzonen nach FluLärmG vergleichbar sind. Letztere werden auf-

grund der sechs verkehrsreichsten Monate ermittelt. 

Die Stadt Meerbusch ist Mitglied der Fluglärmkommission Düsseldorf und setzt sich bei den zu-

ständigen Gremien für die Interessen ihrer Bürgerschaft ein. 

Abbildung 2: Auszug aus der Lärmkartierung für Schienenstrecken des Bundes (Lden) 

 
Quelle: www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de  

http://www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de/
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Die Schutzziele für eine Aktionsplanung gegen Fluglärm sind rechtsverbindlich im Gesetz zum 

Schutz gegen Fluglärm (FluLärmG) geregelt. Laut Kartierung der Lärmschutzbereiche NRW liegen 

zentrale Bereiche des Meerbuscher Stadtteils Büderich zum Teil in der Tag-Schutzzone 1 und 2 

sowie in der Nachtschutzzone. Dies führt zu Beschränkungen beim Bau von Wohnungen und 

schutzbedürftigen Einrichtungen und zur Verpflichtung zu passivem Schallschutz, der im bauord-

nungsrechtlichen Verfahren nachzuweisen ist. Innerhalb der Nacht-Schutzzone sind bauliche An-

lagen und Wohnungen in ihrer Ausführung gemäß der Verordnung über bauliche Schallschutzan-

forderungen zu erstellen. 

Der Stadtteil Büderich liegt ebenso in den Tag- und Nacht-Schutzgebieten gemäß des freiwilligen 

Schallschutzprogramms des Flughafens Düsseldorf1. Der Flughafen erstattet innerhalb dieser Be-

reiche und unter bestimmten Bedingungen (z. B. Baualter) nach Antrag Aufwendungen für bauli-

che Lärmschutzmaßnahmen an den Gebäuden (z. B. Fenster und Lüftungen).  

Nach Auffassung der Stadt Meerbusch ist dies nicht ausreichend, um die Menschen vor Beein-

trächtigungen durch Fluglärm zu schützen. Es bedarf weitergehender Maßnahmen der Genehmi-

gungsbehörden. Hierzu gehören z. B.: 

¶ eine Verschärfung der Nachtflugbeschränkungen, 

¶ die weitere Begrenzung der Zahl der Fluggesellschaften mit Homebase-Status, 

¶ restriktivere Verspätungsregelungen, 

¶ konsequente Ahndung von Verstößen, 

¶ Einsatz lärmärmerer An- und Abflugverfahren, die analog der Untersuchung der ICAO der 

lokalen Siedlungsstruktur angepasst sind, durch die Fluggesellschaften. 

Abbildung 3: Auszug aus der Lärmkartierung für den Flughafen Düsseldorf (Lden) 

 
Quelle: www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de 

In seiner Stellungnahme zum LAP-Entwurf teilte der Flughafen Düsseldorf umfassend seine aktu-

ellen Maßnahmen und Bemühungen mit, um die Bevölkerung vor Lärm zu schützen und deren Be-

lastung zu reduzieren (vgl. Stellungnahme TöB 3 in Anhang 3).  

 

1 Vgl. https://www.dus.com/de -de/konzern/nachbarn/schallschutzprogramm  

http://www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de/
https://www.dus.com/de-de/konzern/nachbarn/schallschutzprogramm
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3.4 Weitere Lärmquellen 

Gewerbelärm, ebenso wie Lärm durch Freizeit-  oder Nachbarschaft, sind außerhalb von Ballungs-

räumen nicht zu untersuchen. Es befinden sich keine zu kartierenden IVU-Anlagen im Meerbu-

scher Stadtgebiet. Die Industrieanlage in Krefeld (nördlich von Lank-Latum und Nierst) wirkt laut 

Kartierung des Landes keine Lärmbelastungen über 55 dB(A) auf Meerbuscher Gebiete aus. 

Abbildung 4: Auszug aus der Lärmkartierung für IVU-Anlagen (Lden), in Krefeld 

 

Quelle: www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de  

 

 

 

 

http://www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de/
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4 Rechtliche Hintergründe und Grundlagen 
des Lärmaktionsplans 

Die EG-Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG wurde im Jahr 2005 in deutsches Recht umgesetzt 

und durch die §§ 47a - 47f in das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) aufgenommen. Darin 

enthalten sind wesentliche Regelungsinhalte sowie eine Definition der Zuständigkeiten der Lärm-

minderungsplanung. Demnach sind in NRW die Gemeinden für die Lärmkartierung sowie Lärmak-

tionsplanung zuständig.  

Die Festlegung von Maßnahmen in Lärmaktionsplänen liegt im Ermessen der jeweiligen Ge-

meinde.  Diese sollte aber unter Berücksichtigung der Belastung durch mehrere Lärmquellen ins-

besondere auf Prioritäten eingehen, die sich aus der Überschreitung relevanter Grenzwerte oder 

aufgrund anderer Kriterien ergeben.  

Ziel der Lärmaktionspläne soll auch sein, Ruhige Gebiete gegen eine Lärmzunahme zu schützen. 

4.1 Mindestanforderungen an Lärmaktionspläne 

Anhang V der EG-Umgebungslärmrichtlinie definiert die erforderlichen Mindestanforderungen für 

die Ausarbeitung der Strategischen Lärmkarten und der Lärmaktionspläne. Anhang VI der Richtli-

nie legt die Daten fest, die an die Kommission zu übermitteln sind. 

Für Lärmaktionspläne sind demnach folgende Mindeststandards definiert: 

¶ eine Beschreibung des Ballungsraums, der Hauptverkehrsstraßen, der Haupteisenbahn-

strecken oder der Großflughäfen und anderer Lärmquellen, die zu berücksichtigen sind, 

¶ die Benennung der zuständigen Behörde(n), 

¶ die Erläuterung des rechtlichen Hintergrunds, 

¶ alle geltenden Grenzwerte, 

¶ eine Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten, 

¶ eine Bewertung der geschätzten Anzahl von Personen, die Lärm ausgesetzt sind, sowie 

Angabe von Problemen und verbesserungsbedürftigen Situationen, 

¶ das Protokoll der öffentlichen Anhörungen gemäß Artikel 8 Absatz 7, 

¶ die bereits vorhandenen oder geplanten Maßnahmen zur Lärmminderung, 

¶ die Maßnahmen, die die zuständigen Behörden für die nächsten fünf Jahre geplant haben, 

einschließlich der Maßnahmen zum Schutz Ruhiger Gebiete, 

¶ die langfristige Strategie, 

¶ finanzielle Informationen (falls verfügbar): Finanzmittel, Kostenwirksamkeitsanalyse, Kos-

ten-Nutzen-Analyse, 

¶ die geplanten Bestimmungen für die Bewertung der Durchführung und der Ergebnisse des 

Aktionsplans. 
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4.2 Rechtswirkung eines Lärmaktionsplanes 

Der Lärmaktionsplan definiert als ein Instrument des gebietsbezogenen Lärmschutzes die Hand-

lungsbedarfe und Maßnahmenvorschläge, mit denen die Belastung der Bevölkerung durch Lärm 

verringert werden kann. Ein allgemeiner Rechtsanspruch auf Durchsetzung von Maßnahmen zur 

Lärmminderung ergibt sich aus dem Lärmaktionsplan jedoch in der Regel nicht und auch die be-

nannten Grenzwerte sind nicht verpflichtend einzuhalten (vgl. Website Umgebungslärm NRW).  

Nach Beschluss des Lärmaktionsplans sind die darin enthaltenen Maßnahmen allerdings nach 

Fachrecht gültig. Das bedeutet, dass alle planenden Fachämter und Behörden die Inhalte und Aus-

sagen des LAP in ihre Abwägungs- und Entscheidungsprozesse aufnehmen müssen.  

Der § 47d Absatz 6 BImSchG enthält keine selbstständige Rechtsgrundlage zur Anordnung be-

stimmter Maßnahmen durch den LAP, sondern verweist auf spezialgesetzliche Eingriffsgrundla-

gen. Im Gesetz wird dies wie folgt beschrieben: Die Durchsetzung der Maßnahmen eines Lärmak-

tionsplanes sind nach § 47d Absatz 6 BImSchG unter Einhaltung spezialgesetzlicher Eingriffs-

grundlagen ǂdurch Anordnung oder sonstige Entscheidungen der zuständigen Träger öffentlicher 

Verwaltung nach diesem Gesetz oder nach anderen Rechtsvorschriften durchzusetzen.ǀ  

Festlegungen und Entscheidungen über Reihenfolge, Ausmaß und zeitlichen Ablauf der Maßnah-

men liegen im Ermessen der zuständigen Behörden bzw. in NRW der Kommunen. Maßnahmen 

sind mit den zuständigen Trägern öffentlicher Belange abzustimmen und im Einvernehmen wei-

terzuentwickeln. Der Lärmaktionsplan bleibt den Vorgaben aus übergeordneten Gesetzen unter-

geordnet (z. B. Straßenverkehrsordnung (StVO) bei Temporeduzierung, vgl. Ausführung auf S. 65).  

Der Detaillierungsgrad der Lärmkartierung reicht für die meisten spezialgesetzlichen Abwägungs-

prozesse nicht aus.  Deshalb sind je nach Maßnahme die Belastungen der Streckenabschnitte bei 

Bedarf nach den spezialgesetzlichen Grundsätzen und unabhängig von der Lärmkartierung ggf. 

lärmtechnisch neu nach den gültigen Lärmschutzrichtlinien (z. B. RLS-19) vertieft zu berechnen. 

Soweit die Maßnahmen in den Lärmaktionsplan aufgenommen wurden und auch nach Fachrecht 

gültig sind, wird in der Folge jedoch das Ermessen für die jeweilige Behörde (bspw. Straßenver-

kehrsbehörde) durch den Lärmaktionsplan eingeschränkt (vgl. MUNLV 2008 b). 

Bauliche Veränderungen im Straßennetz obliegen weiter dem jeweiligen Straßenbaulastträger und 

sind von der Gemeinde bei ihm zu beantragen und abzustimmen. Der Lärmaktionsplan schränkt 

jedoch das Ermessen des Straßenbaulastträgers bei der Entscheidung, ob und wann im Rahmen 

des Straßenbaus/der Straßenunterhaltung Maßnahmen durchgeführt werden, entsprechend ein. 

Auf Maßnahmen, die zurückgestellt werden, soll mit Begründung gesondert eingegangen werden.  

Die Lärmaktionspläne müssen auch bei der Neuausrichtung, Fortschreibung und Festsetzung von 

Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, überörtlichen Raumordnungsplänen und anderen Plä-

nen (z. B. Verkehrsentwicklungsplan, Umweltplan) berücksichtigt werden und gehören zum not-

wendigen Abwägungsmaterial. Eine Planungspflicht, d. h. die Verpflichtung zur Aufstellung eines 

Bauleitplans zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Lärmaktionsplan, besitzt die Lärmaktions-

planung aber nicht (vgl. Website Umgebungslärm NRW; MLUR; MUNLV 2008 b).  

Auch bei der Festlegung Ruhiger Gebiete handelt es sich um planungsrechtliche Festlegungen, die 

von den zuständigen Planungsträgern zu berücksichtigen (in die Abwägung einzubeziehen) sind. 
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4.3 Berechnungsmethoden der Lärmkartierung 

Zur Erstellung der Lärmkartierungen werden keine Messungen vor Ort durchgeführt. Alle relevan-

ten Eingangsdaten (z. B. Lage und Nutzung der Gebäude, Einwohnerzahlen, Fahrgeschwindigkei-

ten, Verkehrsmengen, Fahrbahnoberflächen, Lärmschutzbauwerke) wurden seitens des Landes 

NRW auf Basis des Jahres 2022 zusammengestellt und durch die jeweiligen Kommunen auf Aktu-

alität geprüft. Die Lärmausbreitung des Verkehrs wurde mittels standardisierter Methodik in ei-

nem komplexen Rechenmodell ermittelt2. 

In den bisherigen Stufen der Lärmaktionsplanung wurde die Berechnung gemäß der 34. BImSchV 

§ 5 Abs. 1 durch vorläufige Berechnungsmethoden für den Umgebungslärm an Straßen (VBUS), an 

Schienenwegen (VBUSch), an Flugplätzen (VBUF), durch Industrie und Gewerbe (VBUI) und zur Er-

mittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm (VBEB) durchgeführt. 

In der vierten Stufe wurde im Rahmen der europäischen Harmonisierung die europaweit einheitli-

che Berechnungsmethode CNOSSOS-EU (Common Noise Assessment Methods) eingeführt. Es 

handelt sich dabei um die Richtlinie (EU) 2015/996 der Kommission vom 19. Mai 2015 zur Festle-

gung gemeinsamer Lärmbewertungsmethoden gemäß der Richtlinie 2002/49/EG des Europäi-

schen Parlamentes und des Rates mit Änderungen vom 10. Januar 2018.  

Die Anzahl der lärmbetroffenen Menschen wird ab der vierten Runde nach der ǂBerechnungsme-

thode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärmǀ (BEB) ermittelt. 

Daher sind die Lärmkarten der 4. Runde nicht oder nur schwer mit den Lärmkarten der vorherigen 

Runden vergleichbar. Die Änderungen betreffen die verwendeten Eingangsdaten, die Rechenver-

fahren und die Rundungsregel für die Pegelklassen. Häufig werden nun deutlich mehr lärmbelas-

tete Menschen ausgewiesen ƻ obwohl sich die Lärmsituation zwischenzeitlich nicht wesentlich 

geändert hat. Wirkungen von zwischenzeitlich ergriffenen Lärmschutzmaßnahmen können nur 

sehr bedingt oder gar nicht aus den aktuellen Lärmkarten abgelesen werden. 

Weitere Hinweise zur Vorgehensweise bei der Lärmkartierung und zur Erläuterung der Rechtsvor-

schriften bieten die LAI-Hinweise zur Lärmkartierung, die von der Bund-Länder Arbeitsgemein-

schaft für Immissionsschutz veröffentlicht wurden3. 

 

 

 

 

2  Für mehr Informationen zur Berechnung und Kartierung siehe auch:  
https://www.umgebungslaerm.nrw.de/laermkartierung/ausarbeitung-der- laermkarten-nrw  

3  LAI-Hinweise zur Lärmkartierung, Dritte Aktualisierung 27.01.2022; zum Download unter: 
https://www.lai - immissionsschutz.de/documents/lai-hinweise- laermkartierung-2022_1654006649.pdf  

https://www.umgebungslaerm.nrw.de/laermkartierung/ausarbeitung-der-laermkarten-nrw
https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/lai-hinweise-laermkartierung-2022_1654006649.pdf
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4.4 Geltende Lärmindizes, Grenzwerte und Bewertungspegel  

Geräusche werden sehr unterschiedlich wahrgenommen. Ob sie für eine Person eine Belastung 

darstellen, hängt von vielen Faktoren ab. So kann sich eine gesellige Gruppe über laute Musik 

freuen, während die Nachbarin sich über dieselbe Musik ärgert, da sie am nächsten Tag früh auf-

stehen muss. Nachts werden Geräusche zudem eher als laut empfunden als tagsüber, wenn viele 

Lärmquellen aktiv und wir meist mit anderen Dingen beschäftigt sind. 

Geräusche werden in Schallwellen übertragen. Je weiter die Geräuschquelle entfernt ist, desto 

schwächer werden diese Wellen. Die Stärke der Schallwellen nennt man Schalldruckpegel (um-

gangssprachlich: Lautstärke). Sie wird in Dezibel (dB) angegeben. Das große A, welches häufig 

hinter der Einheit dargestellt wird, beschreibt dabei einen international gebräuchlichen Bewer-

tungsfilter, der die durch den Menschen wahrnehmbaren Frequenzen abbildet. Die Grenze des 

menschlichen Hörens liegt bei einem Dezibel. Lautstärken um 50 dB(A) sind allgemein noch ange-

nehm, bei etwa 100 dB(A) wird es in der Regel unangenehm und bei rund 120 dB(A) wird Lärm so-

gar schmerzhaft wahrgenommen.  

Dabei sind 100 dB(A) jedoch nicht doppelt so laut wahrzunehmen wie 50 dB(A). Die Dezibel-Skala 

ist logarithmisch aufgebaut: das bedeutet, dass nicht die einfachen Rechenregeln gelten, sondern 

mit Logarithmen gerechnet wird. Werden zwei Schallpegel von je 50 dB(A) addiert, so ergibt dies 

nicht 100 dB(A), sondern 53 dB(A). 3 dB(A) mehr entsprechen also bereits einer Verdoppelung der 

Schallintensität. 

Als Richtwert im Verkehr führt die Halbierung des Verkehrsaufkommens seinerseits zu -3 dB(A). 

Dies entspricht jedoch gerade einmal der menschlichen Wahrnehmungsgrenze und erst bei einer 

Reduktion um -10 dB(A) wird die Lautstärke als nur noch halb so laut empfunden. Subjektive und 

psychologische Faktoren können hierbei zudem eine individuell bedeutende Rolle spielen (z. B. 

Vibrationen, die Sicht auf den Verkehr, plötzliche Geräusche wie Hupen). 

Lärmindizes nach Artikel 5 Umgebungslärmrichtlinie 

Laut der Umgebungslärmrichtlinie soll der Lärm in den Kartierungen nach definierten Lärmindizes, 

angegeben in Dezibel, erfasst werden. Diese beziehen sich auf die Tageszeiten Lday (6:00-18:00 

Uhr), Levening (18:00-22:00 Uhr) und Lnight (22:00-6:00 Uhr). Zusammenfassend müssen in den 

Lärmkarten der Index für den gesamten Tag Lden (day, evening, night) und der Lnight für jede 

Lärmart getrennt dargestellt werden. 

Beurteilungspegel für Meerbusch 

Als Beurteilungspegel werden die Lärmwerte benannt, die im Rahmen der Lärmaktionsplanung 

zur Bewertung und Priorisierung der Lärmbelastung herangezogen werden. Die angesetzten Be-

urteilungspegel sind im Rahmen des Lärmaktionsplans zu benennen. In der Stufe IV ist es den 

Kommunen weitgehend freigestellt, wo sie den Beurteilungspegel setzen wollen, es gibt jedoch 

unterschiedliche Empfehlungen und Untersuchungen dazu.  

Kritisch und lange Zeit unterschätzt worden sind insbesondere die dauerhaft wirkenden Lärmbe-

lastungen, z. B. durch den Straßenverkehr. Vorbeifahrende Pkw erreichen Werte zwischen 55 und 
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75 dB(A), was u. a. abhängig von der Fahrgeschwindigkeit, dem Motor und der Straßenoberfläche 

ist. Die Lärmpegel durch Lkw und Motorräder liegen meist darüber. 

Ab ca. 40 dB(A) kann es bereits zu Konzentrationsstörungen kommen, Hörschäden können bei 

dauerhafter Beschallung ab 60 dB(A) entstehen. Bei längerer Aussetzung von Lärmpegeln ab  

65 dB(A) wurde ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen nachgewiesen. Bei nur  

kurzer Einwirkung von 120 dB(A) können bleibende Hörschäden entstehen ƻ reflexartig halten  

wir uns die Ohren zu. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) benennt daher Auslösewerte (also Lautstärken, ab denen 

man schützende Vorkehrungen treffen sollte) von dauerhaft 53 dB(A) Lden (24h-Mittelungspegel) 

und 45 dB(A) Lnight (nachts). Das Umweltbundesamt schlägt zur Vermeidung von Gesundheitsge-

fährdungen als Auslösekriterien einer Lärmaktionsplanung 65 dB(A) Lden und 55 dB(A) Lnight vor. 

Mittelfristig wird zur Minderung der erheblichen Belästigung ein Lden von 60 db(A) bzw. Lnight von 

50 dB(A), langfristig 55 dB(A) Lden bzw. 45 dB(A) Lnight angestrebt (vgl. UBA 2008).  

Im Rahmen der Lärmaktionsplanung sind laut Richtlinie 2002/49/EG Schutz- oder Verminde-

rungsmaßnahmen ab spätestens (!) 70 dB(A) Lden  bzw. 60 dB(A) Lnight zu entwickeln. 

Demzufolge liegen nach dem Runderlass des MUNLV NRW aus dem Jahr 2008 zur Umsetzung der 

Lärmaktionsplanung in hiesiges Recht Lärmprobleme in jedem Fall vor, wenn an Wohnungen, 

Schulen, Krankenhäusern oder anderen schutzwürdigen Gebäuden ein Lden von 70 dB(A) und ein 

Lnight von 60 db(A) erreicht bzw. überschritten werden.  

Da gesundheitliche Beeinträchtigungen allerdings bereits bei deutlich geringerer Lärmbelastung 

feststellbar sind (vgl. Aussagen der WHO), ist den Kommunen in Stufe 4 der Lärmaktionsplanung 

nun weitgehend selbst überlassen worden, welche Auslösewerte sie zur Bewertung der dortigen 

Lärmsituation ansetzen wollen.  

Abbildung 5: Empfehlungen zu Umwelthandlungszielen für die Lärmaktionsplanung 

Umwelthandlungsziel Zeitraum 

Lden Lnight 

Straße/  
Schiene 

Luft-  
verkehr 

Straße/  
Schiene 

Luft-
verkehr 

Vermeidung gesundheitsschädlicher Aus-
wirkungen 

kurzfristig 60 dB(A) 50 dB(A) 

Vermeidung erheblicher 
Belästigungen 

mittelfristig 55 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

Quelle: nach UBA 2022 

Als Beurteilungswerte für die Lärmaktionsplanung in Meerbusch wird ƻ nach Abstimmung mit 

der Stadt ƻ eine Orientierung an den vom Umweltbundesamt vorgeschlagenen mittelfristigen Kri-

terien angewendet.  

Folglich werden für den Lden 60 db(A) und den Lnight 50 db(A) angesetzt.  

Die folgenden Analysen und Bewertungen orientieren sich an diesen Werten. Die im Rahmen der 

Lärmaktionsplanung erforderlichen Aussagen zur Betroffenheit sind davon nicht beeinflusst. Die 

Pegelwerte dienen vielmehr dazu, bei der Ableitung und Priorisierung von Handlungsbedarfen alle 

Menschen zu berücksichtigen, die von gesundheitsschädlichen Auswirkungen und erhöhten Risi-

ken betroffen sind. 
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4.5 Öffentlichkeitsbeteiligung beim LAP-Prozess 

Eine wichtige Forderung der EG-Umgebungslärmrichtlinie ist die Information und Mitwirkung der 

Öffentlichkeit. Das Thema Lärm soll aktiv in die Diskussion gebracht werden und mehr öffentliche 

Wahrnehmung erfahren.  

Nach § 47d Abs. 3 ist die Öffentlichkeit zu den Vorschlägen für die Lärmaktionspläne zu beteiligen. 

Sie soll rechtzeitig und effektiv die Möglichkeit erhalten, an der Ausarbeitung und Überprüfung 

der Lärmaktionspläne mitzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkung sind zu berücksichtigen, die Öf-

fentlichkeit ist über die getroffenen Entscheidungen zu unterrichten.  

Die erforderliche Beteiligung erfolgt in der Regel durch öffentliche Auslage des LAP-Entwurfs, 

während derer die Öffentlichkeit sowie die Träger öffentlicher Belange die Gelegenheit zur Stel-

lungnahme zu den festgestellten Belastungen und vorgeschlagenen Maßnahmen bekommen. Die 

Eingaben werden geprüft und der LAP bei Bedarf nochmals angepasst, bevor er dann politisch be-

schlossen wird. 

Frühzeitige Beteiligung 

In der Stufe 4 der Lärmaktionsplanung wurden die Gemeinden nun explizit dazu angehalten, die 

Öffentlichkeit frühzeitig einzubeziehen und die Beteiligung in zwei Phasen zu unterteilen.  

In der ersten Phase wird die Öffentlichkeit frühzeitig über die die Ergebnisse der Lärmkartierung 

in Meerbusch sowie die Erforderlichkeit und Ziele der Lärmaktionsplanung unterrichtet.  

Zudem wurde der Öffentlichkeit an diesem Punkt bereits die Möglichkeit gegeben, Vorschläge zur 

Lärmminderung einzubringen. Dazu hat sich die Stadt Meerbusch zur Online-Veröffentlichung der 

Lärmkarten mit Kommentarfunktion entschieden.  

Die Beteiligung fand vom 29. September bis zum 20. Oktober 2023 statt. Es wurden über 170 Bei-

träge von Bürger:innen auf der Onlinekarte platziert. 

Offenlage des Entwurfs 

In der zweiten Phase wurde der Entwurf des Lärmaktionsplans bekanntgemacht und offengelegt, 

sodass Bürger:innen und Träger öffentlicher Belange (TöB) innerhalb eines festgelegten Zeitraums 

Stellungnahmen abgeben konnten. Die Offenlage fand statt vom 28. Februar bis 20. März 2024, es 

wurden keine weiteren Stellungnahmen von Bürger:innen und neun Stellungnahmen seitens der 

TöB abgegeben. 

 

Die Dokumentation und Auswertung der zwei Phasen der Öffentlichkeitsbeteiligung in Meerbusch 

sind dem Kapitel 8 dieses Berichts zu entnehmen. 
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4.6 Fördermöglichkeiten für Maßnahmen 

Ein aktuelles Förderprogramm für die Maßnahmen der Lärmaktionsplanung besteht nicht (Stand 

Oktober 2023). Es lassen sich jedoch die Finanzmittel aus Förderprogrammen für die Umsetzung 

von Lärmschutzmaßnahmen nutzen. Hier sind Förderprogramme des Landes oder des Bundes so-

wie Fördermöglichkeiten über die NRW.BANK zu nennen. Dabei kann sich auch die Gelegenheit 

bieten, Lärmschutz begleitend zu realisieren.  

Eine nicht abschließende Übersicht über einige Fördermöglichkeiten wird im Folgenden gegeben. 

Weitergehende Informationen bietet das Förderportal www.umgebungslearm.nrw.de sowie die 

Website www.nrwbank.de.  

 

¶ FöRi-kom-Stra NRW: Förderfähige Maßnahmen zur Optimierung der Verkehrsinfrastruktur, 

bspw. zur Verkehrssicherheitserhöhung oder zur Nahmobilitätsförderung, können auch mit 

dem Lärmschutz kombiniert werden (Zielgruppe: Kommunen) 

¶ FöRi-MM: Förderfähige Maßnahmen zur Optimierung des Mobilitätssystems, bspw. Mobilitäts-

management, können auch mit dem Lärmschutz kombiniert werden (Zielgruppe: Kommunen) 

¶ NRW.BANK.Infrastruktur: u. a. Lärmschutz im Rahmen der Infrastruktur, des Städtebaus oder 

der sozialen Infrastruktur (Zielgruppe: Unternehmen, private Investoren, kommunale Unter-

nehmen) 

¶ Programm Energetische Stadtsanierung (NRW.BANK.KfW): bspw. zum kombinierten Wärme- 

und Lärmschutz (Zielgruppe: Kommunen) 

¶ Energieeffizient Sanieren (NRW.BANK.KfW): bspw. zum kombinierten Wärme- und Lärmschutz 

(Zielgruppe: Privatpersonen, Bauträger) 

¶ NRW.BANK.Moderne Schulen: energetische Sanierung von Schulen mit positiver Auswirkung 

auf die Lärmbelastung (Zielgruppe: Schulen) 

¶ Räumliche Strukturmaßnahmen - Landwirtschaftliche Rentenbank: Berücksichtigung von akti-

ven und passiven Lärmschutzaspekten bei Investitionen in lautstärkeintensive Einrichtungen 

(z. B. Sport-  und Freizeiteinrichtungen, Freibäder, Kita) (Zielgruppe: Kommunen) 

¶ RWP - Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm: Berücksichtigung von Lärmschutzmaß-

nahmen bei der Geländeerschließung und Gebäudeerrichtung (Zielgruppe: Kommunen) 

¶ Städtebauförderung: dient städtebaulichen Gesichtspunkten, hier kann aber der Lärmschutz 

integriert werden (Zielgruppe: Kommunen) 

¶ Wohnraumförderung NRW: Wohnraumförderung und Lärmschutz, u. a. auch passiver Lärm-

schutz durch Schallschutzfenster, Schallschutzverglasungen etc. für Wohngebäude (Ziel-

gruppe: Privatpersonen, Bauträger) 

¶ Förderprogramm von Straßen.NRW: https://www.strassen.nrw.de/de/laermschutz.html 

¶ Freiwilliges Schallschutzprogramm des Flughafen Düsseldorfs:  

https://www.dus.com/de -de/konzern/nachbarn/schallschutzprogramm  

 

http://www.umgebungslearm.nrw.de/
http://www.nrwbank.de/
https://www.strassen.nrw.de/de/laermschutz.html
https://www.dus.com/de-de/konzern/nachbarn/schallschutzprogramm
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5 Zusammenfassung und Bewertung  
der Lärmkartierung 

Im Folgenden werden die Berechnungsgrundlagen und Ergebnisse der Lärmkartierungen (siehe 

strategische Lärmkarten im Anhang) für die Stadt Meerbusch dargestellt und ausgewertet. 

5.1 Darstellung der Lärmkartierung 

Gemäß den Vorgaben im Anhang IV der EG-Umgebungslärmrichtlinie in Verbindung mit den nach 

der 34. BImSchV vorgegeben Berechnungs- und Bewertungsmethoden wurden die Ausbreitungs-

berechnungen für das Stadtgebiet Meerbusch gesondert für den Lärmindex Lden (day-evening-

night) und den Lärmindex Lnight durchgeführt und in Lärmkarten dargestellt. 

In den Lärmkarten werden gegliedert nach den Lärmindizes Flächen mit den folgenden Belas-

tungswerten erzeugt:  

¶ Lärmindizes Lden: 55-59 db(A), 60-64 db(A), 65-69 db(A), 70-74 db(A), >75 db(A) 

¶ Lärmindizes Lnight: 50-54 db(A), 55-59 db(A), 60-64 db(A), 65-69 db(A), > 70 db(A) 

 

Im Folgenden sind die Lärmkarten für den Straßenverkehr Lden und Lnight dargestellt: 
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Abbildung 6: Lärmkartierung Straßenverkehr ƻ 24h (Lden) - Gesamtstadt 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach LANUV 2023; Hintergrund: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie: 
https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html 

https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html
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Abbildung 7: Lärmkartierung Straßenverkehr ƻ 24h (Lden) ƻ Büderich 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach LANUV 2023; Hintergrund: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie: 
https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html 

https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html
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Abbildung 8: Lärmkartierung Straßenverkehr ƻ 24h (Lden) ƻ Osterath 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach LANUV 2023; Hintergrund: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie: 
https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html 

https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html
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Abbildung 9: Lärmkartierung Straßenverkehr ƻ 24h (Lden) ƻ Strümp und Bösinghoven 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach LANUV 2023; Hintergrund: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie: 
https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html 

https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html
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Abbildung 10: Lärmkartierung Straßenverkehr -  Nacht (Lnight) ƻ Gesamtstadt 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach LANUV 2023; Hintergrund: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie: 
https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html 

https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html
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Abbildung 11: Lärmkartierung Straßenverkehr -  Nacht (Lnight) ƻ Büderich 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach LANUV 2023; Hintergrund: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie: 
https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html 

https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html


Seite 30 von 142 Lärmaktionsplan (Stufe 4) der Stadt Meerbusch 

Planersocietät 

Abbildung 12: Lärmkartierung Straßenverkehr -  Nacht (Lnight) ƻ Osterath 

  
Quelle: Eigene Darstellung nach LANUV 2023; Hintergrund: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie: 
https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html 

https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html
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Abbildung 13: Lärmkartierung Straßenverkehr -  Nacht (Lnight) ƻ Strümp und Bösinghoven 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach LANUV 2023; Hintergrund: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie: 
https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html 

https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html
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5.2 Betroffenenanalyse: Belastung durch den Straßenverkehr 

Die Betroffenenanalyse (Anzahl der betroffenen Einwohner:innen bzw. Schulen und Krankenhäu-

ser) wird entsprechend den Vorgaben für die Lärmkarten nach den Lärmindizes und Belastungs-

stufen durchgeführt. Die hier genannten Betroffenenzahlen stammen aus den Daten des Landes 

NRW, die im Rahmen der Lärmkartierung für die Kommunen aufbereitet und ausgegeben wurden. 

Die Darstellungen der Lärmkarten (Abbildung 6 bis Abbildung 13) zeigen, dass die beiden Auto-

bahnen A 57 und A 44 sowie die L 137 in Büderich große Lärmquellen im Stadtgebiet darstellen. 

Von erhöhten Lärmbelastungen mit Lden > 65 dB(A) bzw. Lnight > 55 dB(A) sind in Meerbusch rech-

nerisch 2.949 (Lden) bzw. 3.064 (Lnight) Menschen betroffen. Das sind jeweils rund 5 % der Gesamt-

bevölkerung. Von stark erhöhten Lärmpegeln (Lden > 70 dB(A) bzw. Lnight > 60 dB(A)) sind rechne-

risch 1.181 (Lden) bzw. 1.163 (Lnight) Personen betroffen. In Meerbusch sind keine Schulen und Kran-

kenhäuser von stark erhöhter Lärmbelastung (Lden > 70 dB(A)) betroffen. 

Gesundheitlich sind laut Berechnungen des LANUV (Tabelle 3) aufgrund der Lärmwirkung der vom 

Land kartierten Straßen 2.264 Personen von schweren Belästigungen betroffen, 493 von starken 

Schlafstörungen und 4 Personen von ischämischen Herzkrankheiten. 

Tabelle 1: Betroffenheit nach Pegelklassen, Lden 

Lden, dB(A) > 55 ƻ Ȇ 60 > 60 ƻ Ò 65 > 65 ƻ Ò 70 > 70 ƻ Ò 75 > 75 

Betroffene  7.915 2.818 1.768 1.156 25 

Schulen 26* -  -  -  -  

Krankenhäuser 8* -  -  -  -  

Lden, dB(A) > 55 > 60 > 65 > 70 > 75 

Betroffene (kumuliert) 13.682 5.767 2.949 1.181 25 

Quelle: LANUV 2023 * bei Schulen und Krankenhäusern wird die Anzahl der betroffenen Gebäude angegeben.    
   Dies können auch mehrere Gebäude einer zusammenhängenden Einrichtung sein. 

Tabelle 2: Betroffenheit nach Pegelklassen, Lnight 

Lnight, dB(A) > 50 -  Ȇ 55 > 55 -  Ȇ 60 > 60 -  Ȇ 65 > 65 -  Ȇ 70 > 70 

Betroffene  4.863 1.901 1.152 11 -  

Lnight, dB(A) > 50 > 55 > 60 > 65 > 70 

Betroffene (kumuliert) 7.927 3.064 1.163 11 -  

Quelle: LANUV 2023 

Tabelle 3: Betroffenheit nach gesundheitlichen Auswirkungen 

Gesundheitliche 
Auswirkung 

Starke  
Belästigungen 

Starke  
Schlafstörungen 

Ischämische  
Herzkrankheiten 

Betroffene  2.264 493 4 

Quelle: LANUV 2023 
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Betroffene nach Straßenabschnitten (Priorisierung mittels Lärmkennziffer/HotSpots) 

Die Darstellungen der Lärmkarten (Abbildung 6 bis Abbildung 13) zeigen die räumliche Ausbrei-

tung des Straßenverkehrslärms durch die untersuchten Straßen als Hauptlärmquellen. Sie veran-

schaulichen, wo Menschen von besonders hohen Lärmbelastungen betroffen sind, zeigen jedoch 

nicht, wo besonders viele Einwohner:innen wohnen. Beides ist notwendig, um Handlungsbedarfe 

zu priorisieren und zielgerichtet Maßnahmen ergreifen zu können. 

Um eine diesbezügliche Bewertung vornehmen zu können, wurde auf Grundlage der Kartierungs-

daten des Landes eine sogenannte HotSpot-Analyse mittels Ableitung einer Lärmkennziffer vor-

genommen. 

Dazu wurde zunächst ein 100x100m Raster über die Stadt gelegt. Für jedes Quadrat wurde die 

Summe der dort lebenden Einwohner:innen und die an den Fassadenpunkten der dortigen Ge-

bäude benannten Pegelüberschreitung ermittelt und zugeordnet.  

Als Beurteilungspegel wurden die vom Umweltbundesamt vorgeschlagenen Abstufungen für mit-

telfristige Kriterien von 60 dB(A) über den Gesamttag und 50 dB(A) in der Nacht angesetzt. Somit 

werden alle Personen mit erheblichen Belästigungen durch Verkehrslärm in die Bewertung mit 

einbezogen, was den Empfehlungen des Umweltbundesamts entspricht. 

Die Anzahl der betroffenen Einwohner:innen werden schließlich mit der Pegelüberschreitung mul-

tipliziert. Im Ergebnis erhält man die sogenannte Lärmkennziffer (LKZ) für jeden Hektar 

(100x100m-Quadrat).  

Anhand dieses Wertes lassen sich die Raumeinheiten entsprechend ihrer Lärmrelevanz unterei-

nander bewerten und einstufen. 

In den folgenden Kartendarstellungen wurden die Lärmkennziffern in 20%-igen Schritten relativ 

nach ihrer Höhe dargestellt. Sehr hoch bedeutet also, dass es sich um die obersten 20% der 

Lärmkennziffern im Stadtgebiet handelt. Zusätzlich wurden die 30 höchsten Lärmkennziffern mit-

tels farbiger Umrandung in 3-stufiger Clusterung hervorgehoben. Dabei handelt es sich also um 

die 30 Quadranten mit der höchsten Lärmkennziffer im Stadtgebiet. 

Anhand dieser Darstellung wurden Straßenabschnitte gebildet und in ihrem Handlungsbedarf auf 

Grundlage der Lärmkennziffer priorisiert.  

Bei Beurteilung der Maßnahmenpriorität wird neben der Priorisierung mittels Lärmkennziffer auch 

stets die absolute Zahl der Betroffenen (über 50 bzw. 60 dB(A)) und die mittlere sowie maximale 

Pegelhöhe an den dortigen Gebäuden betrachtet, wie sie im jeweiligen Steckbrief angegeben ist. 
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Abbildung 14: Prioritätensetzung mittels Lärmkennziffer und HotSpot-Bildung 24h (Lden) -  Gesamtstadt 

 
Quellen: Eigene Darstellung; Kartendarstellung Hintergrund: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Datenquellen: 
https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html und LANUV 2023

https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html
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Abbildung 15: Prioritätensetzung mittels Lärmkennziffer und HotSpot-Bildung, 24h (Lden) -  Fokus Büderich 

 
Quellen: Eigene Darstellung; Kartendarstellung Hintergrund: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Datenquellen: 
https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html und LANUV 2023

https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html
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Abbildung 16: Prioritätensetzung mittels Lärmkennziffer und HotSpot-Bildung, 24h (Lden) ƻ Fokus Osterath und Strümp 

 
Quellen: Eigene Darstellung; Kartendarstellung Hintergrund: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Datenquellen: 
https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html und LANUV 2023

https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html
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Abbildung 17: Prioritätensetzung mittels Lärmkennziffer und HotSpot-Bildung, 24h (Lden) ƻ Fokus Ossum-Bösinghoven 

 
Quellen: Eigene Darstellung; Kartendarstellung Hintergrund: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Datenquellen: 
https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html und LANUV 2023

https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html
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Abbildung 18: Prioritätensetzung mittels Lärmkennziffer und HotSpot-Bildung, Nacht (Lnight) -  Gesamtstadt 

 
Quellen: Eigene Darstellung; Kartendarstellung Hintergrund: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Datenquellen: 
https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html und LANUV 2023

https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html
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Abbildung 19: Prioritätensetzung mittels Lärmkennziffer und HotSpot-Bildung, Nacht (Lnight) ƻ Fokus Büderich 

 
Quellen: Eigene Darstellung; Kartendarstellung Hintergrund: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Datenquellen: 
https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html und LANUV 2023

https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html
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Abbildung 20: Prioritätensetzung mittels Lärmkennziffer und HotSpot-Bildung, Nacht (Lnight) ƻ Fokus Osterath und Strümp 

 
Quellen: Eigene Darstellung; Kartendarstellung Hintergrund: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Datenquellen: 
https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html und LANUV 2023

https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html
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Abbildung 21: Prioritätensetzung mittels Lärmkennziffer und HotSpot-Bildung, Nacht (Lnight) ƻ Fokus Ossum-Bösinghoven 

 
Quellen: Eigene Darstellung; Kartendarstellung Hintergrund: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Datenquellen: 
https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html und LANUV 2023 

https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html
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Die zuvor dargestellten Abbildungen verdeutlichen kaum Unterschiede zwischen ganztägiger (Lden) 

und nächtlicher (Lnight) Lärmbelastung. Die Lärmbelastung tritt zu verschiedenen Tageszeiten an 

denselben Orten auf. Sie ist allerdings in ihrer Stärke und Ausdehnung der kritischen Belastung zu 

unterscheiden (was einerseits an geringeren Verkehrsmengen und andererseits an den niedrige-

ren Bewertungspegeln nachts liegt). Zudem wird deutlich, dass sich die HotSpots auf innerörtliche 

Bereiche konzentrieren. Dies liegt daran, dass außerorts nur wenige Personen von der Lärmbelas-

tung betroffen sind. Die größten Betroffenheiten gibt es in Büderich entlang der L 137. Diese ist 

stark befahren und gleichzeitig dicht bebaut und besiedelt. Aber auch in Strümp stellt die Lärm-

wirkung der Ortsdurchfahrt durchaus ein Problem dar. Die Autobahnen belasten mit ihrem Lärm 

vor allem angrenzende Wohngebiete in Bovert, Osterath und Bösinghoven. 

Die höchsten Lärmkennziffern ƻ also Faktor aus Betroffenen und Pegelüberschreitungen ƻ treten 

an den folgenden Straßenabschnitten auf. Sie sind sortiert nach Stadtteil und Straßentyp: 

Tabelle 4: Übersicht prioritär zu betrachtender Straßenabschnitte 

# Straße vonǆ bisǆ Priorität 

Stadtteil Büderich 

1 L 137 ƻ Moerser Straße Bahnübergang Haus Meer Hildegundisallee mittel  

2 L 137 ƻ Moerser Straße Hildegundisallee Kanzlei/Brühler Weg hoch  

3 L 137 ƻ Moerser Straße Kanzlei/Brühler Weg 
Necklenbroicher Straße/ 

Dorfstraße (L 30) 
hoch  

4 L 137 ƻ Düsseldorfer Straße 
Necklenbroicher Straße/ 

Dorfstraße (L 30) 
Anton-Holtz-Straße hoch  

5 L 137 ƻ Neusser Straße Anton-Holtz-Straße Stadtgrenze Düsseldorf hoch  

6 L 392 ƻ Düsseldorfer Straße Anton-Holtz-Straße Stadtgrenze Düsseldorf mittel  

7 L 30 ƻ Dorfstraße Moerser Straße (L 137) 
Bahnübergang  
Landsknecht 

hoch  

8 L 30 ƻ Niederlöricker Straße 
Bahnübergang  
Landsknecht 

Stadtgrenze  
Lörick-Düsseldorf 

mittel 

Stadtteil Osterath 

9 
Autobahn A 57 
(auf Höhe AS 16: Bovert) 

Lärmquelle ist die Autobahn, betroffen sind v. a. die Wohn-
gebiete an der Schubertstraße, Neuer Weg,  

Gelvenweg und Im Wiesengrund 
hoch 

10 
L 476 ƻ Krefelder Straße & 
Autobahn A 44 (AS Osterath) 

Die Lärmquellen Autobahn und L 476 überlagern sich hier, 
betroffen sind v. a. Wohngebäude entlang der Krefelder 

Straße 
niedrig 

Stadtteil Strümp 

11 L 137 ƻ Xantener Straße Schlossstraße Bergfeld (K 9) mittel 

12 
Autobahn A 57 
(südl. Kreuz Meerbusch) 

Lärmquelle ist die Autobahn, betroffen sind v. a. die Wohn-
gebiete Zur alten Burg und Goldammerweg 

niedrig 

Stadtteil Ossum-Bosinghoven 

13 
Autobahn A 57 
(nördl. Kreuz Meerbusch) 

Lärmquelle ist die Autobahn, betroffen sind v. a. die Wohn-
gebiete am Geisweg, Heideweg, Windmühlenweg, Georg-

Buscher-Weg, Sandacker und An der Holzung 
mittel 
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Auch die Bewohner:innen der Stadt Meerbusch nehmen die Lärmbelastung an den aufgelisteten 

Straßenabschnitten als störend wahr. Dies zeigt die Auswertung der Öffentlichkeitsbeteiligung 

(vgl. Kapitel 8.1). Die eingegangenen Anmerkungen aus der Öffentlichkeit werden zusammen mit 

den Rahmenbedingungen und Maßnahmenempfehlungen für die Straßenabschnitte in Steckbrie-

fen in Kapitel 7.2.1 beschrieben.  

5.3 Lärmwirkung an nicht kartierten Straßen 

Eine gesundheitsgefährdende oder -schädliche Lärmbelastung ergibt sich nicht ausschließlich an 

den kartierten Abschnitten der übergeordnet klassifizierten Straßen, sondern an allen anderen 

Straßen mit z. T. annähernd vergleichbarer Verkehrsbelastung. 

Eine quantitative Bewertung und Prioritätenanalyse anhand von Lärmkarten und HotSpot-Aus-

wertung konnte mangels Kartierungsdaten für diese Straßenabschnitte allerdings nicht vorge-

nommen werden. Der vorrangige Handlungsbedarf, welcher im Rahmen des LAP untersucht 

wurde, wird auch weiterhin entlang der durch das Land kartierten Hauptverkehrsstraßen gesehen. 

Auf Grundlage der Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit wurden jedoch ƻ in Form von textlichen 

Ausarbeitungen ƻ ergänzende Handlungsempfehlungen zur Lärmreduzierung entlang der folgen-

den Straßenabschnitte formuliert. Diese sind im Kapitel 7.2.2 dargestellt. 

Tabelle 5: Nicht kartierte Straßenabschnitte mit ergänzenden Handlungsempfehlungen 

# Straße vonǆ bisǆ 

Stadtteil Büderich 

14 L 30 ƻ Necklenbroicher Straße Am Eisenbrand Düsseldorfer/Moerser Straße (L137)  

Stadtteil Osterath 

15 L 476 ƻ Krefelder Straße Westring (L 26) Strümper Straße (L 154) 

16 L 476 ƻ Bahnhofsweg Strümper Straße (L 154) Meerbuscher Straße/Bahnübergang 

17 L 476 ƻ Meerbuscher Straße Bahnübergang Haltestelle Bovert 

Stadtteil Strümp 

18 L 154 ƻ Osterather Straße Mönkesweg Xantener Straße (L 137) 

19 K 9 ƻ Bergfeld  Moerser Straße (L 137) Auf der Gath 

Stadtteil Lank-Latum 

20 Uerdinger Straße Ortsdurchfahrt Lank-Latum 

21 Kaiserswerther Straße Uerdinger Straße Breslauer Straße 
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5.4 Fazit der Bewertungen 

Von stark erhöhten Lärmpegeln (mit Lden > 70 dB(A) bzw. Lnight > 60 dB(A)) entlang der durch das 

Land kartierten Straßenabschnitte sind in Meerbusch rund 2 % der Bevölkerung betroffen. Nimmt 

man die nächste Kategorie der erhöhten Lärmbelastung durch den Straßenverkehr (mit Lden > 60 

dB(A) bzw. Lnight > 50 dB(A)) dazu, steigt der Anteil der belasteten Einwohner:innen auf 10-14 % 

der Meerbuscher Bevölkerung an. Die meisten Betroffenen leben in Büderich entlang der L 137, 

aber auch die Autobahnen rund um die Siedlungsbereiche stellen eine dauerhafte Belastung dar. 

Die Werte liegen ƻ verglichen mit Daten für das Bundesland NRW (Stand: 15.09.20234) ƻ unge-

fähr im Landesmittel (ca. 10-11 % über 50/60 dB(A) bzw. 3% über 60/70 dB(A)). So gesehen ist 

es in Meerbusch in Bezug auf den Straßenlärm nicht weniger laut als im restlichen NRW. Aller-

dings beeinflussen die großen Städte und Ballungsräume maßgeblich den Durchschnittswert. Im 

Endeffekt ist die Betroffenheit in jeder Kommune und an jeder Straße auf Grundlage der örtlichen 

Gegebenheiten für sich zu bewerten, da der Verkehrslärm eine tatsächliche Belastung und Ge-

sundheitsgefahr für jede dort wohnende Person darstellt ƻ egal wie viele es insgesamt sind.  

Aber der Lärm zeigt sich ƻ auf Grundlage der zahlreichen Rückmeldungen aus der Beteiligung ƻ 

auch entlang der nicht kartierten Straßenabschnitte. Die dort lebenden Menschen sind ebenfalls 

von für sie störend wirkendem Straßenlärm betroffen. Da dort keine Kartierung vorgenommen 

wurde, kann die Stärke der Betroffenheiten leider nur anhand der subjektiven Eindrücke und nicht 

auf einer einheitlichen Rechengrundlage bewertet und eingeordnet werden. 

Dies zeigt auf, dass die im Rahmen der Lärmaktionsplanung pflichtgemäß kartierten Straßen le-

diglich einen Teil der Belastung in den Städten darstellen. Neben den zu entwickelnden Maßnah-

men an den durch das Land kartierten Abschnitten, sollte daher auch stets eine gesamtstädtische 

Strategie zur Verkehrsreduzierung und somit Lärmminderung verfolgt werden. In Meerbusch ist 

dazu u. a. mit dem Mobilitätskonzept ein wichtiger Schritt gemacht worden. 

Nichtsdestotrotz sind seitens der Kommunen und Behörden die verfügbaren Mittel zum Schutz vor 

Lärm so einzusetzen, dass möglichst viele Menschen davon profitieren.  

Bereiche mit prioritärem Handlungsbedarf entlang der durch das Land kartierten Straßen befinden 

sich in Meerbusch vor allem im Bereich der L 137 in Büderich und Strümp, gefolgt von den Auto-

bahnen A 44 und A 57. Die Analyse mittels Lärmkennziffern verdeutlicht klar, dass fast alle Top 30 

Lärmkennziffern sowohl nachts als auch tagsüber entlang der L 137 in Büderich auftreten. Dem-

entsprechend ist für den Straßenzug ein priorisierter Handlungsbedarf in Meerbusch anzusetzen.  

Ergänzend wurden nicht kartierte, jedoch vermehrt im Rahmen der Beteiligung genannten Ab-

schnitte herausgearbeitet. Dies sind insbesondere die L 476 in Osterath sowie die Uerdinger 

Straße in Lank-Latum und die L 30 in Büderich. 

Im nächsten Schritt wurden Maßnahmen zur Lärmminderung entwickelt. Kapitel 7 gibt einen 

Überblick über mögliche Maßnahmenansätze und konkretisiert diese im räumlichen Bezug. 

 

4  Datengrundlage des UBA auf Basis der Lärmaktionsplanung und -kartierungen; zum genannten Zeitpunkt lagen noch nicht 
alle Daten der Kommunen vor. 
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6 Ausweisung ǂRuhiger Gebieteǀ 

Aufgabe der Lärmaktionsplanung ist neben der Reduzierung des Straßenverkehrslärms und des 

Lärms, von dem die Anwohnenden betroffen sind, der Schutz von sogenannten ǂRuhigen Gebie-

tenǀ. In der Stufe 4 der Lärmaktionsplanung wurden die Kommunen explizit aufgefordert, Ruhige 

Gebiete auszuweisen. Die Auswahl und Festlegung der Ruhigen Gebiete sind in das Ermessen der 

zuständigen Behörde (in NRW die Kommunen) gestellt.  

Die Ausweisung Ruhiger Gebiete ist als eine Vorsorgeplanung zu verstehen. Das Ziel muss nicht 

zwangsläufig sein, diese Gebiete von Lärm zu befreien oder den Lärm zu mindern. Unter Umstän-

den kann für ein Ruhiges Gebiet auch die Zielvorgabe gelten, eine zukünftige Lärmzunahme zu 

verhindern. 

Ruhige Gebiete können sowohl innerstädtische Freiflächen oder bebaute Flächen als auch kleinere 

und größere Freiflächen außerhalb einer Stadt sein. Bisher existieren noch keine festgelegten Kri-

terien, die zur Bestimmung von Ruhigen Gebieten herangezogen werden können. Die Umge-

bungslärmrichtlinie unterscheidet lediglich zwischen ǂRuhigen Gebieten in Ballungsräumenǀ und 

ǂRuhigen Gebieten auf dem Landǀ, ohne konkrete weitere Hinweise zu geben. Zur Bestimmung 

von Ruhigen Gebieten werden daher augenblicklich noch qualitative Kriterien herangezogen, ins-

besondere, da in den meisten Kommunen keine flächendeckende Lärmkartierung erfolgt.  

Als Ruhige Gebiete in Ballungsräumen können v. a. jene Flächen ausgewiesen werden, die einen 

Schwerpunkt auf Erholung und Freizeit legen, der breiten Öffentlichkeit zugänglich sind und die 

Erholung von hohen Lärmpegeln im Alltag bieten können. Dies können bspw. innerstädtische Ru-

heräume wie Stadtparks, Krankenhausparks, Friedhöfe oder auch ruhige Wohngebiete sein. Auch 

innerstädtische Grünachsen oder Flussbereiche kommen in Betracht.  

Diese Flächen müssen nicht zwangsläufig lärm-unbelastet sein, dies ist ohnehin kaum möglich. 

Als Richtwert kann angesehen werden, dass das Gebiet eine überwiegend unter Lden 50 dB(A) lie-

gende Lärmbelastung aufweist. Weitere Anhaltspunkte können bspw. sein, dass die Flächen von 

der Bevölkerung als ruhig empfunden werden oder für die Erholung und für die soziale Kontakt-

pflege eine besondere Rolle spielen.  

Ruhige Gebiete auf dem Land sind Gebiete, die keinem (relevanten) Verkehrs-, Industrie-  oder 

Freizeitlärm ausgesetzt sind. Dies gilt nicht für Geräusche durch die forst-  und landwirtschaftliche 

Nutzung der Gebiete. Ruhige Gebiete auf dem Land können bspw. größere Wiesen- oder Waldflä-

chen sein, die weitgehend naturbelassen sind, aber auch durch eine land- oder forstwirtschaftli-

che Nutzung geprägt sein können. Anhaltspunkte bieten Pegelwerte von 40 dB(A) und weniger 

sowie auch die in der Landschaftsplanung ausgewiesenen Flächen wie bspw. Biotopverbundach-

sen. Für Ruhige Gebiete auf dem Land bietet sich auch eine großflächige interkommunale Vernet-

zung von Natur-  und Erholungsgebieten an. 
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Bei der Auswahl der Kriterien zur Identifikation möglicher Ruhiger Gebiete wird sich an den Leitfä-

den des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg5 und des Umweltbundesamtes6 orientiert.  

Tabelle 6 stellt eine Übersicht von gängigen Kriterien, die in dem Leitfaden des Umweltbundesam-

tes (UBA) vorzufinden sind, dar. 

Tabelle 6: Gängige Kriterien ruhiger Gebiete 

Quelle: UBA 2018: 15 

Eine Kombination aus akustischen Kriterien, Gebietstyp und tatsächlicher Nutzung ist entspre-

chend den Empfehlungen des UBA und der bisher gängigen Praxis als rechtlich zulässig und fach-

lich sinnvoll zu bewerten. Dabei sei die Wahrnehmung als Ruhiges Gebiet relativ zum umgebenden 

Gebiet zu bestimmen. Lediglich könne ein tatsächlich verlärmtes Gebiet, das gerade nicht als Ru-

higes Gebiet wahrgenommen wird, auch nicht als Ruhiges Gebiet festgesetzt werden. (vgl. UBA 

2018: 18) 

Rechtliche Wirkung der Ausweisung als ruhiges Gebiet 

Bei der Festlegung von Ruhigen Gebieten handelt es sich ƻ wie auch bei den sonstigen Inhalten 

des LAP ƻ um planungsrechtliche Festlegungen, die von den zuständigen Planungsträger:innen 

zu berücksichtigen sind (§47d Abs. 6 BImSchG). Ist eine Fläche als Ruhiges Gebiet ausgewiesen, so 

löst dies die Pflicht für nachfolgende Planungen aus, den Schutzauftrag, der mit der Festsetzung 

als Ruhiges Gebiet verbunden ist, zu berücksichtigen. So muss der Lärmschutz des Ruhigen Ge-

biets zukünftig in der Abwägung anderer Planungen (z. B. Bauleitplanung) Berücksichtigung fin-

den. Die Notwendigkeit von Maßnahmen, Eingriffen und Planungen, die erwartungsgemäß zu ei-

ner Erhöhung der Lärmbelastung dort beitragen werden, muss dann nachvollziehbar begründet 

werden ƻ sofern sie denn erforderlich sind. Weitergehende planungsrechtliche Festlegungen 

(bspw. der Schutz dieser Gebiete vor Überbauung bzw. störender Anbauung in der Flächennut-

zungsplanung oder in der Bauleitplanung) sind in Abstimmung mit den jeweiligen Planungs-

 

5 Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg (2019): Ruhige Gebiete ƻ Leitfaden zur Festlegung in der Lärmaktionsplanung. 

6 Umweltbundesamt (2018): Ruhige Gebiete ƻ Eine Fachbroschüre für die Lärmaktionsplanung. 
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träger:innen zu formulieren, konkrete Maßnahmen (bspw. Verkehrsregelungen) sind im Einver-

nehmen mit den für die Umsetzung zuständigen Behörden (bspw. Straßenverkehrsbehörde) auf 

Grundlage des jeweiligen Fachrechts zu entwickeln.  

Zum Schutz der Ruhigen Gebiete kommen laut UBA 2018 v. a. folgende Möglichkeiten in Betracht: 

¶ Überprüfung von Maßnahmen der Freiraum-, Stadt-  und Verkehrsplanung 

¶ Berücksichtigung bei der Bauleitplanung und bei Zulassungsverfahren 

¶ Vermeidung von Siedlungserweiterungen 

¶ Schaffung von Pufferzonen 

¶ Aufnahme in Flächennutzungsplan und Landschaftsprogramm und damit einhergehend die 

Nutzung des entsprechenden Planungsinstrumentariums 

¶ Des Weiteren kommen Maßnahmen der Lärmsanierung und Lärmschutzmaßnahmen wie 

z. B. Lärmschutzwälle in Betracht. Auch Verkehrsberuhigung oder -verlagerung im Umfeld 

kann sich positiv auswirken, sofern im Gegenzug dadurch nicht andere sensible Siedlungs-

bereiche stärker belastet werden. 

In Meerbusch werden im Rahmen des LAP der Stufe 4 noch keine konkreten Schutzmaßnahmen 

für die Ruhigen Gebiete definiert. Dieser Schritt kann im Nachgang bei Bedarf und nach ggf. wei-

teren Prüfungen erfolgen. 

6.1 Ruhige Gebiete in Meerbusch 

In Meerbusch wurden mehrere Flächen als mögliche Ruhige Gebiete identifiziert.  

Bei der Auswahl wurden die (unvollständigen, nicht flächendeckenden) akustischen Kriterien 

durch eine qualitative Bewertung und die Auswahl der relevanten Freizeit-  und Erholungsflächen 

ergänzt.  

Zudem wurde auf das Freiflächenentwicklungskonzept der Stadt Meerbusch von 2019 zurückge-

griffen und es wurden Vorschläge aus der Bevölkerung, welche durch die Online-Ideenkarte ein-

gegangen sind, mit in die Auswahl der Ruhigen Gebiete einbezogen.  

In der folgenden Abbildung 22 sind die Bereiche, welche der LAP als zukünftige Ruhige Gebiete 

empfiehlt, dargestellt: 
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Abbildung 22: Ruhige Gebiete der Stadt Meerbusch (Entwurf) 

 

Quellen: Eigene Darstellung; Kartendarstellung Hintergrund: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Datenquellen: 
https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html 

https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html
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Steckbriefe und Argumentation zu den Ruhigen Gebieten in Meerbusch 

Der LAP empfiehlt die folgenden Bereiche im Meerbuscher Stadtgebiet zur Ausweisung als Ruhige 

Gebiete, die nachfolgenden Kurzbeschreibungen fassen die jeweilige Argumentation zusammen: 

1. Büderischer Wald 

2. Friedhof Osterath 

3. ǂGrünzug Strümpǀ 

4. Osterather Rathauspark 

5. Schwimmbadwiese Büderich 

6. Ilvericher Altrheinschlinge und Issel 

7. Die Buersbach 

8. Latumer See 

 

 

1 Büdericher Wald Ruhiger Stadtraum xx ha 

Akustisches Kriterium:  

Verkehrslärm < 55 dB(A) 

Teilweise erfüllt. Es bestehen Lärmeinwirkungen ausgehend von der 

A 57 und der Moerser Straße. 

Weitere anzunehmende 

Lärmeinflüsse 
Nein 

Flächennutzung 
Fläche für Forstwirtschaft, teilweise Landschaftsschutzgebiet,  

teilweise Naturschutzgebiet 

Lage, Einzugsgebiet,  

Zugänglichkeit 

Die Fläche liegt zwischen den Ortsteilen Osterath, Strümp und Bü-

derich und ist durch Waldwege zu erreichen. Vor allem für die An-

wohner im nördlichen Teils Büderichs gut fußläufig zu erreichen. Das 

Gebiet ist für die Öffentlichkeit frei zugänglich. 

Einschätzung der  

Öffentlichkeit 
Es wurde der Wunsch geäußert, den Wald zu schützen. 

Verkehrliche Anbindung 

Das Gebiet ist fußläufig und mit dem Fahrrad aus den angrenzenden 

Ortsteilen zu erreichen. Mit dem ÖPNV ist es über die U-Bahn Halte-

stelle ǂMeerbusch Haus Meerǀ gut zu erreichen und mit dem Kfz-Ver-

kehr kann es am besten aus Büderich erreicht werden auf Grund der 

Parkmöglichkeit am Parkplatz Büdericher Wald.  

Eignung als ruhiges Gebiet? 

Ja. Der Büdericher Wald ist eine große innerstädtische Waldfläche, die insgesamt viel Ruhe und 

Raum zur Erholung birgt. Es bestehen zwar bereits Lärmeinwirkungen ausgehend von der A 57 und 

der Moerser Straße, die einen Teil des Gebiets betreffen, umso wichtiger ist es jedoch, das Gebiet 

vor zunehmenden Lärmeinwirkungen zu schützen. Aufgrund der zentralen Lage zwischen den Orts-

teilen Osterath, Strümp und Büderich ist das Gebiet für einen großen Teil der Bevölkerung gut er-

reichbar. Auch das Freiflächenentwicklungskonzept der Stadt Meerbusch bewirbt das Gebiet als at-

traktives, gut erschlossenes Naherholungsgebiet. Die Waldfläche ist im Flächennutzungsplan bereits 

durch die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet bzw. Naturschutzgebiet geschützt, ein weiterer 

Schutz durch die Ausweisung als ruhiges Gebiet ist empfehlenswert.  
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2 Friedhof Osterath Stadtoase xx ha 

Akustisches Kriterium:  

Verkehrslärm < 55 dB(A) 

Teilweise erfüllt. Leichte Lärmeinwirkungen ausgehend von der L 26. 

Es ist allerdings nur ein sehr kleiner Teil des Gebiets betroffen. 

Weitere anzunehmende 

Lärmeinflüsse 

Das Gebiet grenzt an einen Spielplatz und an einen Sportplatz an, aus 

wo Freizeitlärm zu erwarten ist. 

Flächennutzung Grünfläche mit der Zweckbestimmung Friedhof 

Lage, Einzugsgebiet,  

Zugänglichkeit 

Die Fläche liegt am westlichen Rand des Ortsteils Osterath und ist vor 

allem für die Anwohnenden des westlichen Teils Osteraths gut zu er-

reichen. Das Gebiet ist für die Öffentlichkeit frei zugänglich, jedoch 

vorrangig den Friedhofsbesuchen vorbehalten. 

Einschätzung der  

Öffentlichkeit 

Es wurde der Wunsch geäußert, den Friedhof als ruhiges Gebiet aus-

zuweisen. 

Verkehrliche Anbindung 

Der Friedhof ist fußläufig und mit dem Fahrrad gut erreichbar. Mit 

dem ÖPNV ist das Gebiet über den Bus (Linie 832) mit dem Rest des 

Ortsteils und dem Ortsteil Strümp verbunden. 

Eignung als ruhiges Gebiet? 

Teilweise geeignet. Der Friedhof Osterath kann als ruhiges Gebiet im Sinne einer Stadtoase ausge-

wiesen werden; ein Schutz vor weiterer Lärmeinwirkung ist zu empfehlen. Das Gebiet eignet sich als 

ruhiges Gebiet, da es eine wohnortnahe Erholungsfunktion für einen Teil der Osterather Bevölkerung 

darstellt. Die Fläche ist Teil des Freiflächenentwicklungskonzepts. Aufgrund der Nutzung als Ruhe-

stätte, ist die Art der Freizeitnutzung sowie die Zugänglichkeit allerdings in Teilen eingeschränkt. 
 

3 ǂGrünzug in Strümpǀ Stadtoase xx ha 

Akustisches Kriterium:  

Verkehrslärm < 55 dB(A) 

Wahrscheinlich erfüllt. Die angrenzende Buschstraße wurde nicht 

kartiert, weist jedoch keine überaus hohe Verkehrsbelastung auf. 

Weitere anzunehmende 

Lärmeinflüsse 

Das Gebiet beinhaltet einen Spiel-  und Bolzplatz, wo Freizeitlärm zu 

erwarten ist. 

Flächennutzung Grünflächen mit der Zweckbestimmung Parkanlage und Spielplatz 

Lage, Einzugsgebiet,  

Zugänglichkeit 

Die Fläche liegt im südwestlichen Teil des Ortsteils Strümp inmitten 

von Wohngebieten. Das Gebiet ist für die Öffentlichkeit frei zugäng-

lich und v. a. von den angrenzenden Wohngebieten gut zu erreichen.  

Einschätzung der  

Öffentlichkeit 

Es wurde der Wunsch geäußert, den Grünzug als ruhiges Gebiet aus-

zuweisen. 

Verkehrliche Anbindung 

Der Grünzug ist fußläufig und mit dem Fahrrad gut von der angren-

zenden Wohnbebauung erreichbar. Mit dem ÖPNV ist das Gebiet über 

die Buslinie 839, welche sowohl am südlichen als auch am nördlichen 

Teil des Gebiets hält, mit anderen Ortsteilen Meerbuschs (Büderich, 

Rheingemeinden, Lank-Latum, Bösinghoven) verbunden. 

Eignung als ruhiges Gebiet? 

Ja. Der ǂGrünzug Strümpǀ kann als ruhiges Gebiet im Sinne einer Stadtoase ausgewiesen werden; 

ein Schutz vor weiterer Lärmeinwirkung ist zu empfehlen. Das Gebiet eignet sich besonders als ruhi-

ges Gebiet, da es eine wohnortnahe Erholungsfunktion für die Strümper Bevölkerung darstellt. Auch 

andere Meerbuscher Ortsteile sind durch die ÖPNV-Anbindung gut an das Gebiet angebunden. Zu-

dem ist ein Schutz der Fläche durch die Ausweisung als ruhiges Gebiet sinnvoll, da es zusammen mit 

dem Büdericher Wald einen größeren innerstädtischen Grünzug darstellt. 
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4 Osterather Rathauspark Stadtoase xx ha 

Akustisches Kriterium:  

Verkehrslärm < 55 dB(A) 

Teilweise erfüllt. Vom Bahnhofsweg ist der Park durch Begrünung et-

was jedoch nicht vollständig abgeschirmt. 

Weitere anzunehmende 

Lärmeinflüsse 

Lärmeinwirkung von den Gleisanlagen. 

Flächennutzung Grünfläche mit Zweckbestimmung Parkanlage 

Lage, Einzugsgebiet,  

Zugänglichkeit 

Die Fläche liegt zentral im Ortsteil Osterath, in direkter Nähe zum 

Bahnhof Osterath. Es ist umgeben von unterschiedlichen Nutzungen, 

sowohl Wohnen als auch Bildungseinrichtungen und Nahversorgung.  

Das Gebiet ist für die Öffentlichkeit frei zugänglich. 

Einschätzung der  

Öffentlichkeit 
 

Verkehrliche Anbindung 

Der Osterather Rathauspark ist fußläufig und mit dem Fahrrad gut zu 

erreichen. Mit dem ÖPNV ist das Gebiet über die Buslinie 832, welche 

sowohl am südlichen als auch am nördlichen Teil des Gebiets hält, 

mit anderen Ortsteilen Meerbuschs (Strümp, Lank-Latum) verbunden. 

Eignung als ruhiges Gebiet? 

Ja. Der Osterather Rathauspark kann als ruhiges Gebiet im Sinne einer Stadtoase ausgewiesen wer-

den und ein Schutz vor weiterer Lärmeinwirkung ist zu empfehlen. Der Park ist zwar bereits durch 

den Lärm der Straße und Bahntrasse betroffen, allerdings ist aufgrund der hohen Aufenthaltsquali-

tät und der wohn- und arbeitsortnahen Erholungsmöglichkeit ein Schutz vor sinnvoll.  
 

5 Schwimmbadwiese Büderich Stadtoase xx ha 

Akustisches Kriterium:  

Verkehrslärm < 55 dB(A) 

Teilweise erfüllt. Durch die umliegenden Gebäude wird der Lärm der 

Moerser Straße abgeschirmt. 

Weitere anzunehmende 

Lärmeinflüsse 

Fluglärm (60-64 dB(A)) des Flughafens Düsseldorf und Freizeitlärm 

ausgehend vom Schwimmbad 

Flächennutzung Grünfläche mit Zweckbestimmung Parkanlage 

Lage, Einzugsgebiet,  

Zugänglichkeit 

Die Fläche liegt zentral im Ortsteil Büderich, angrenzend an das 

Schwimmbad und nahe der Einkaufsstraße Dorfstraße. Sie ist umge-

ben von unterschiedlichen Nutzungen, sowohl Wohnen als auch Bil-

dungseinrichtungen, Verwaltungsgebäuden und Nahversorgung.  

Das Gebiet ist für die Öffentlichkeit frei zugänglich. 

Einschätzung der  

Öffentlichkeit 
 

Verkehrliche Anbindung 

Die Schwimmbadwiese Büderich ist fußläufig und mit dem Fahrrad 

gut zu erreichen. Die Fläche ist innerhalb des Ortsteils gut mit dem 

ÖPNV erreichbar (Linien 829, 830, SB51).  

Eignung als ruhiges Gebiet? 

Ja. Die Schwimmbadwiese Büderich kann als ruhiges Gebiet im Sinne einer Stadtoase ausgewiesen 

werden; ein Schutz vor weiterer Lärmeinwirkung ist zu empfehlen. Durch die zentrale Lage bietet 

der Park eine wohn- und arbeitsortnahen Erholungsmöglichkeit. Das Gebiet ist von Fluglärm betrof-

fen, umso wichtiger ist eine Ausweisung als ruhiges Gebiet um den Park vor weiteren Lärmeinflüs-

sen zu schützen. 
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6 Ilvericher Altrheinschlinge  

und Issel 

Landschaftlich geprägter 

Erholungsraum 

xx ha 

Akustisches Kriterium:  

Verkehrslärm < 55 dB(A) 

Teilweise erfüllt. Lärmeinwirkungen bestehen seitens der Autobahn 

sowie der Moerser Straße. 

Weitere anzunehmende 

Lärmeinflüsse 

teilweise Fluglärm (55-59 dB(A)); ggf. landwirtschaftliche Nutzung 

und Freizeitlärm seitens des Modellflugplatzes 

Flächennutzung 
Fläche für die Landwirtschaft, Fläche für die Forstwirtschaft, Natur-

schutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet 

Lage, Einzugsgebiet,  

Zugänglichkeit 

Das Gebiet liegt am Rheinufer zwischen den Ortsteilen Büderich, 

Strümp und Ilverich. Durch Feldwege ist das Gebiet mit den Ortsteilen 

verbunden. Das Gebiet ist für die Öffentlichkeit frei zugänglich. 

Einschätzung der  

Öffentlichkeit 

Es wurde der Wunsch geäußert, das Gebiet als ruhiges Gebiet auszu-

weisen. 

Verkehrliche Anbindung 

Das Gebiet ist fußläufig und mit dem Fahrrad aus den angrenzenden 

Ortsteilen gut zu erreichen. Zudem sind die Ortschaften Ilverich und 

Büderich durch einen am Rhein entlangführenden Radweg bis nach 

Düsseldorf angebunden. Des Weiteren ist das Gebiet gut mit dem 

ÖPNV erreichbar. Mehrere Gebietseingänge liegen im Einzugsbereich 

von Bushaltepunkte und der U-Bahnhaltestelle ǂHaus Meerǀ. 

Eignung als ruhiges Gebiet? 

Ja. Die Ilvericher Altrheinschlinge und die Issel sind große innerstädtische Wald- bzw. Freiflächen, 

die viel Ruhepotenzial und Raum für Erholung bergen. Sie sind beliebtes Ausflugsziel für Wanderun-

gen und Fahrradtouren. Es bestehen zum Teil bereits Lärmeinwirkungen von der A 41 und dem Düs-

seldorfer Flughafen. Umso wichtiger ist es, den Rest des Gebiets vor zukünftigen Lärmeinwirkungen 

zu schützen. Innerhalb des Gebiets sind ein Klärwerk, ein Kindergarten sowie mehrere Bauernhöfe 

angesiedelt. Diese sind nicht Teil des ruhigen Gebiets. Das Gebiet ist im Flächennutzungsplan bereits 

durch die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet bzw. Naturschutzgebiet geschützt; ein weiterer 

Schutz durch die Ausweisung als ruhiges Gebiet ist empfehlenswert. 
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7 Die Buersbach Landschaftlich geprägter 

Erholungsraum 

xx ha 

Akustisches Kriterium:  

Verkehrslärm < 55 dB(A) 
Teilweise erfüllt. Einwirkung der Autobahn 57 im westlichen Teil. 

Weitere anzunehmende 

Lärmeinflüsse 

ggf. Verkehrslärm durch die K 1 (Bismarckstraße); landwirtschaftliche 

Nutzung 

Flächennutzung Fläche für Forstwirtschaft, Teil des Gebiets ist Naturschutzgebiet 

Lage, Einzugsgebiet,  

Zugänglichkeit 

Das Gebiet liegt westlich des Ortsteils Lank-Latum und ist über Feld-

wege erreichbar. Das Gebiet ist für die Öffentlichkeit zugänglich. 

Einschätzung der  

Öffentlichkeit 
Keine Hinweise 

Verkehrliche Anbindung 
Das Gebiet ist fußläufig und mit dem Fahrrad aus dem angrenzenden 

Ortsteil Lank-Latum gut zu erreichen.  

Eignung als ruhiges Gebiet? 

Ja. Die Buersbach ist ein großes innerstädtisches Waldgebiet, welches viel Ruhe und Raum zur Er-

holung birgt. Das Wegenetz innerhalb des Gebiets bietet viele Möglichkeiten zum Spazierengehen. 

Der Westen des Gebiets ist von Verkehrslärm, ausgehend von der A 57, betroffen. Umso wichtiger ist 

es das Gebiets vor weiteren Lärmeinwirkungen zu schützen. Das Gebiet grenzt an das Naturschutz-

gebiet Latumer Bruch in Krefeld an. Zusammen bilden sie eine weitläufige Naherholungsfläche. Ein 

Teil des Gebietes ist im Flächennutzungsplan durch die Ausweisung als Naturschutzgebiet ge-

schützt; ein weiterer Schutz durch die Ausweisung als ruhiges Gebiet ist empfehlenswert. 
 

8 Latumer See Ruhiger Stadtraum xx ha 

Akustisches Kriterium:  

Verkehrslärm < 55 dB(A) 

Wahrscheinlich erfüllt. Gegebenenfalls Lärmeinwirkungen der (nicht 

kartierten) Uerdinger Straße. 

Weitere anzunehmende 

Lärmeinflüsse 
keine 

Flächennutzung 
Gewässer, Fläche für Forstwirtschaft, Angelsportübungsplatz,  

Friedhof, Parkanlage 

Lage, Einzugsgebiet,  

Zugänglichkeit 

Das Gebiet liegt westlich des Ortsteils Lank-Latum und grenzt an die 

Wohnbebauung an. Das Gebiet und Seeufer ist für die Öffentlichkeit 

frei zugänglich. Es gibt mehrere Aussichtsplattformen. 

Einschätzung der  

Öffentlichkeit 

Es wurde der Wunsch geäußert, den See als ruhiges Gebiet auszu-

weisen. 

Verkehrliche Anbindung 

Der Latumer See ist fußläufig und mit dem Fahrrad gut zu erreichen. 

Mit dem ÖPNV ist das Gebiet über mehrere Buslinien, welche am süd-

lichen Teil des Gebiets halten, mit anderen Ortsteilen (Büderich, 

Strümp und Overath) verbunden. Am südlichen Gebietseingang gibt 

es einen Wanderparkplatz. 

Eignung als ruhiges Gebiet? 

Ja. Der Latumer See kann als ruhiges Gebiet im Sinne eines ruhigen Stadtraums ausgewiesen wer-

den. Das Gebiet eignet sich besonders als ruhiges Gebiet, da es eine wohnortnahe Erholungsfunk-

tion für die Lank-Latumer Bevölkerung darstellt. Aber auch andere Meerbuscher Ortsteile sind durch 

die ÖPNV- und Kfz-Anbindung gut an das Gebiet angebunden.  
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7 Maßnahmen und Strategien zur Lärmmin-
derung 

Aufbauend auf den Analysen, Kartierungsergebnissen und den Hinweisen aus der Öffentlichkeit 

wurden Strategien und Maßnahmen zur Minderung der schädlichen Lärmwirkungen durch den 

Straßenverkehr in Meerbusch erarbeitet. 

Diesbezüglich werden zunächst die langfristigen Maßnahmenstrategien, die dazu in Frage kom-

men, erläutert und der Katalog an kurz- bis mittelfristigen Maßnahmen aufgezeigt. 

Im Anschluss wird Bezug zu bereits umgesetzten, bestehenden oder geplanten Konzepten und 

Maßnahmen genommen, die es in Meerbusch gibt und die Einfluss auf den Verkehrslärm bzw. die 

Ausbreitung der Lärmbelastung haben können. 

Abschließend werden konkrete Handlungsempfehlungen zur Reduzierung des gesundheitsschädli-

chen Verkehrslärms in den zuvor priorisierten Straßenabschnitten gegeben und in Steckbriefen 

verortet. 

7.1 Maßnahmenstrategien zur Lärmminderung 

Unter Strategien zur Lärmminderung werden Strategien verstanden, die den Straßenverkehrslärm 

vermeiden, verlagern und vermindern. In erster Linie ist es das Ziel, den Lärm an der Emissions-

quelle zu bekämpfen, danach sind Verlagerungen oder Schutzmaßnahmen zu treffen. Unnötiger 

Verkehr bzw. Verkehrslärm sollen vermieden, unvermeidbarer Verkehrslärm verlagert oder durch 

Minderungen des Emissionsausstoßes verträglicher gestaltet werden. Maßnahmen auf der Immis-

sionsseite (Lärmbetroffene, also z. B. Lärmschutzfenster oder -wälle) sind nicht dazu geeignet, 

das grundsätzliche Problem des Verkehrslärms zu lösen und sollten erst nachrangig zur Anwen-

dung kommen. Es gilt der Grundsatz, dem Lärm möglichst an der Quelle entgegenzuwirken und 

nicht am Einwirkungsort. 

Eine wirksame Lärmminderung im Straßenverkehr setzt i. d. R. voraus, dass Maßnahmen nicht 

einzeln und isoliert zur Anwendung kommen. Notwendig sind vielmehr Konzepte, die auf verschie-

denen Strategien aufbauen und so ein breites Spektrum an Potenzialen nutzen.  

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über grundsätzlich mögliche Maßnahmen, die zur Ver-

meidung, Verlagerung oder Minderung von Verkehrslärm beitragen können:  
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Tabelle 7: Übersicht möglicher Lärmminderungsmaßnahmen 

 

Je nachdem, wie aufwendig die Realisierung ist, haben die unterschiedlichen Maßnahmen zur 

Vermeidung, Verlagerung sowie Verminderung unterschiedliche Umsetzungs- bzw. Wirkungshori-

zonte: 

Je nachdem, wie aufwendig die Realisierung ist, haben die unterschiedlichen Maßnahmen zur 

Vermeidung, Verlagerung sowie Verminderung unterschiedliche Umsetzungs- bzw. Wirkungshori-

zonte: 

¶ Straßenverkehrsrechtliche und verkehrsorganisatorische Maßnahmen (Fahrverbote, Tem-

pobeschränkungen, Verstetigung des Verkehrsflusses etc.), die der räumlichen Verlagerung 

und Bündelung des Verkehrs sowie der Minderung der Lärmemissionen und - immissionen 

dienen, sind zumeist in einem kurz- bis mittelfristigen Zeithorizont realisierbar. 

¶ In Abhängigkeit von der Intensität der Infrastrukturmaßnahmen und den Planungen der 

jeweiligen Baulastträger sind Maßnahmen zur Verminderung sowie Verlagerung und Bün-

delung auch mittel-  bis eher langfristigen Strategien zuzuordnen. Dies trifft bspw. auf die 

Bauleitplanung zu, die z. B. durch abschirmende Gebäudestellungen die Lärmimmissionen 

mindern kann, oder auch auf umfassende bauliche Konzepte zur Verkehrsberuhigung auf 

Bestandsstraßen. 

¶ Maßnahmen zur Vermeidung besitzen oft eher einen langfristigen Umsetzungs- und damit 

Wirkungshorizont. Hierzu zählen Leitbilder bzw. Strategien der Stadtplanung (Stadt der 

Strategie Mögliche Maßnahmen (nach UBA 2008) 

Vermeidung 

-   Stadt der kurzen Wege, Nutzungsmischung und -verdichtung  

-   Fahrtenverlagerung: Förderung des Umweltverbundes (ÖV, Fuß, Rad) 

-   Parkraummanagement und Park & Ride  

-   Mobilitätsmanagement, Car Sharing, City-Maut, City-Logistik etc. 

Räumliche  

Verlagerung und 

Bündelung 

-   Verkehrsberuhigung im Nebennetz, Vorhaltung eines leistungsfähigen Hauptnetzes 

-  Lkw-Routenpläne 

-  Fahrverbote (für bestimmte Fahrzeuggruppen und/oder bestimmten Tageszeiten) 

-  Verkehrsorganisation (Abbiegeverbote, Leitsysteme, Umfahrungen etc.) 

Minderung von Kfz-

Lärmemissionen 

-   lärmärmere Fahrbahnbeläge (Asphalt statt Pflaster, ǂFlüsterasphaltǀ) 

-  Senkung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten und Verkehrsberuhigung  

-  Verstetigung des Verkehrsflusses (z. B. Grüne Welle, Verkehrsberuhigung, Kreisver-

kehre) 

-  lärmärmere Fahrzeuge im ÖPNV und kommunalen Eigenbetrieben 

Minderung von Lärm-

immissionen 

-   Straßenraumgestalt: Abstandserhöhung Kfz-Verkehr -  Gebäudefassade 

-  Bauleitplanung: geschlossene Bauweisen, abschirmende Gebäudestellungen, Auf-

enthaltsräume in der lärmabgewandten Seite von Gebäuden, etc. 

-  Schallschutzinstallationen (Wände, Wälle etc.) 

-  passiver Schallschutz z. B. durch Schallschutzfenster 
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kurzen Wege, Nutzungsmischung, Verdichtung etc.) und Strategien wie die Förderung des 

Umweltverbundes, die neben organisatorischen Aspekten zumeist mit einer nachhaltigen 

Anpassung der Infrastruktur verbunden sind. Die verkehrsvermeidenden Maßnahmen im 

Bereich des Parkraummanagements, P&R, Mobilitätsmanagement etc. sind demgegenüber 

durchaus mittel-  bis kurzfristig umsetzbar. 

Viele Maßnahmen strategischer Natur sind im städtischen Gesamtzusammenhang zu sehen.  

Empfehlenswert ist daher die Etablierung eines kommunalen Planungsmanagements, in dem 

Lärm vermeidende/verlagernde/vermindernde Strategien und Maßnahmen im Sinne einer Lärm-

vorsorge obligatorisch Berücksichtigung finden. Hierzu gehört auch die integrierte Betrachtung 

des Lärmschutzes im Zusammenspiel mit anderen Fachplanungen und Themenfeldern wie der 

Stadt-  und Bauleitplanung, der Verkehrsentwicklungsplanung, dem städtischen Klimaschutz oder 

der Verkehrssicherheit.  

Eine aktive Lärmvorsorge verhilft dabei, Zusatzkosten für den Lärmschutz 

¶ zu vermeiden, indem von Anfang an Lärm vermeidend/vermindernd geplant wird oder 

¶ soweit möglich zu verringern, indem Lärmschutzmaßnahmen von Anfang an eingeplant 

werden, sodass kostenintensive Nachbesserungen entfallen. 

7.1.1 Lärmvorsorge im Zusammenspiel mit anderen Planungen 

Die Lärmaktionsplanung ist eine querschnittsorientierte Aufgabe mit Schnittstellen zu weiteren 

Plänen und Aufgaben. Beispielsweise wirken Geschwindigkeitsbeschränkungen in der Regel auch 

positiv auf die Luftreinhaltung und die Verkehrssicherheit. Weiterhin wirken sich Lärmreduzierun-

gen positiv auf die Qualität und das Image von Straßen oder ganzen Stadtteilen einer Kommune 

aus und führen zu Lageverbesserungen auf dem Wohnungsmarkt. Diese Synergieeffekte verstär-

ken die Argumente der Lärmaktionsplanung. 

Im Folgenden werden beispielhafte Maßnahmen und Synergieeffekte von anderen raumbezoge-

nen Planungen zur Lärmaktionsplanung aufgezeigt (vgl. MUNLV 2008b): 

Regionalplan: 

¶ Ausweisung von Siedlungsbeschränkungen im Bereich lärmrelevanter Standorte 

¶ Festlegung von Siedlungszuwächsen mit Berücksichtigung der Lärmschutzaspekte 

¶ Ausweisung von Siedlungsflächen im Einzugsbereich des ÖPNV (Stärkung des Umweltver-

bundes) 

¶ Verkehrsvermeidung durch räumliche Zuordnung von Nutzungen (z. B. von Gewerbe- und 

Siedlungsflächen) 

Flächennutzungsplan: 

¶ Zuordnung verträglicher Nutzungen, Ausschluss störender/lärmverursachender Nutzun-

gen, Definition von Abstandsflächen zu Lärmquellen 

¶ Innenentwicklung, Nutzungsmischungen, Zuordnung von Siedlungsflächen zum öffentli-

chen (Personennah-) Verkehr etc.: Stadt der kurzen Wege 
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¶ Darstellung von Nutzungsbeschränkungen für Flächen oder von Vorkehrungen zum 

Schutz gegen schädliche Umweltauswirkungen 

Bebauungsplan: 

¶ Festsetzung von Art und Maß der baulichen Nutzung, bspw. Beeinflussung der Lärmab-

schirmung über die Geschosszahl 

¶ Nutzung von Flächen für Nebenanlagen sowie Stellplätzen/Garagen und öffentlichen/pri-

vaten Grünflächen zur Lärmabschirmung 

¶ Lärmabschirmende Gebäudestellungen, geschlossene Bauweisen 

¶ Ausschluss oder Beschränkung von Nutzungen, um bspw. lärmerzeugende Nutzungen in 

Wohnbereichen zu vermeiden 

¶ Lärmvermindernde Ausweisung/Dimensionierung von Verkehrsflächen (geschwindig-

keitsreduzierende Straßenquerschnitte etc.) 

Verkehrsentwicklungsplan/Mobilitätskonzept: 

¶ Prüfung der Lärmwirkung als Entscheidungskriterium bei Netzergänzungen 

¶ Verkehrslenkung (z. B. Lkw-Routen) und Konzentration des Verkehrs auf möglichst wenig 

sensible Bereiche 

¶ Verkehrsberuhigung und Geschwindigkeitsbeschränkungen 

¶ Beeinflussung des Modal-Split zugunsten des Umweltverbundes 

7.1.2 Übergeordnete, lärmrelevante Planungen und Strategien  
in Meerbusch 

Für das Gebiet der Stadt Meerbusch bestehen bereits Gutachten, Konzepte und Planungen, deren 

Maßnahmenvorschläge Wirkung auf die Lärmentwicklung (insb. des Straßenverkehrs) in der Stadt 

haben. Im Folgenden wird ein Überblick über diese gegeben. 

Die Erkenntnisse aus den genannten Unterlagen sowie die zu erwartenden Wirkungen der Maßnah-

men wurden in der darauffolgenden Maßnahmenkonzeption der Lärmaktionsplanung mit Blick auf 

mögliche Synergieeffekte und Wechselwirkungen berücksichtigt. 

Integriertes Mobilitätskonzept Meerbusch: 

Ende 2023 wurde das integrierte Mobilitätskonzept für die Stadt Meerbusch (kurz: MoKo) beschlos-

sen. Zu den Zielen des Mobilitätskonzepts zählt die Stärkung des Umweltverbunds, die Förderung 

von neuen Mobilitätsangeboten (z. B. Carsharing, Bikesharing) und eine stadtverträgliche Abwick-

lung des notwendigen Kfz-Verkehrs unter anderem durch die Förderung von alternativen Antrieben. 

Zudem sollen die negativen Folgen des Verkehrs reduziert und die Lebensqualität im Stadtgebiet 

erhöht werden. Unter anderem ist im Mobilitätskonzept eine Stärkung des Anteils des Umweltver-

bunds (Fußverkehr, Radverkehr, ÖPNV) am Modal Split (Anteil der Wege der Bevölkerung) auf min-

destens 50-55% bis 2030 sowie mindestens 60% bis 2035 definiert. Auch soll eine kontinuierliche 

Minderung der Lärm- und Luftschadstoffbelastungen erreicht und die Pkw-Besitzquote reduziert 

werden. 
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Im Konzept wurden Maßnahmen und Strategien entwickelt, die eine Mobilitätswende hin zu nach-

haltiger Mobilität unterstützen. Die Stadt Meerbusch strebt an, diese Stück für Stück weiter auszu-

planen und bis 2035 umzusetzen. Die Maßnahmen umfassen beispielsweise eine Angebotsverbes-

serung des Bus- und Bahnverkehrs, Schaffung attraktiver Fußwegeverbindungen und der Ausbau 

des Fahrradstraßennetzes. Die Maßnahmen zielen ab auf eine Umverteilung der Verkehrsmittelwahl 

hin zu Verkehrsmitteln des Umweltverbundes und weg von einer privaten und individuellen Nutzung 

des Pkw und des Weiteren auf eine verträglichere Abwicklung des Kfz-Verkehrs. Da Verkehrsmittel 

des Umweltverbundes (insbesondere das Fahrradfahren und das zu Fuß Gehen) wesentlich leiser 

sind als Kfz, tragen die Maßnahmen indirekt zur Lärmreduzierung im gesamten Stadtgebiet bei. 

Einige Maßnahmen können direkte Lärmminderungswirkung entfalten. Zu diesen gehören:  

¶ Weitere Verkehrsberuhigung in Wohngebieten 

Hierunter fallen beispielsweise Ansätze zur weiteren Ausweisung von Tempo-30-Zonen 

und verkehrsberuhigten Bereichen sowie von Einbahnstraßen, die zur Verkehrsberuhigung 

beitragen sollen. Die im MoKo benannten Straßen liegen allerdings überwiegend abseits 

der im Rahmen der Lärmaktionsplanung kartierten Straßen. 

¶ Weiterentwicklung des Meerbuscher Straßennetzes 

Überprüfung und Fortschreibung des Vorrangstraßennetzes, Anpassung der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit ƻ verkehrsberuhigende Maßnahmen an Ortseinfahrten und entlang 

von Ortsdurchfahrten und Prüfung der Umsetzung weiterer Kreisverkehrsplätze. Dieses 

Maßnahmenpaket unterstützt Geschwindigkeitsreduzierungen entlang der heutigen 

Hauptverkehrsstraßen, was insbesondere auch im Rahmen der Lärmaktionsplanung eine 

geeignete Maßnahme zur Senkung der Lärmbelastung darstellt. 

¶ Weiterentwicklung und Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radwegeinfrastrukturen 

Die Förderung des Radverkehrs trägt dazu bei den Pkw-Verkehr zu reduzieren, da Wege 

aufs Rad verlagert werden. Dies führt somit gleichzeitig zu einer Lärmreduzierung, sofern 

der Effekt stark genug ist. Je nach Führungsform kann der Radverkehr auch zu einer lang-

sameren Kfz-Geschwindigkeit auf der Fahrbahn bzw. weiteren abständen zwischen Lärm-

quelle und Fassade führen. 

¶ Strategie zur Etablierung der E-Mobilität in Meerbusch 

Entwicklung einer umfassenden Strategie zur Förderung der Marktdurchdringung von 

Elektrofahrzeugen. Bei geringen Geschwindigkeiten tragen Elektrofahrzeuge auch zu einer 

geminderten Lärmbelastung bei. 

¶ Strategie für einen nachhaltigen, effizienten Wirtschaftsverkehr in Meerbusch 

Weiterentwicklung des Lkw-Führungskonzepts ƻ Sicherung von verkehrsgünstig gelege-

nen Gewerbeflächen ƻ Entwicklung eines nachhaltigen Logistikkonzepts ƻ Förderung ei-

nes nachhaltigen kommunalen Wirtschaftsverkehrs. Die Hauptverkehrsstraßen werden vo-

raussichtlich auch zukünftig der Abwicklung des Lkw-Verkehrs dienen, Lenkungskonzepte 

sollten allerdings auch die Lärmbelastung der Anlieger.innen im Blick behalten. 

¶ Einrichtung von Mobilstationen im Stadtgebiet / Vernetzte Mobilität. Auch diese zusätzli-

chen Angebote reduzieren Kfz-Verkehr, was gesamtstädtisch zu geringerer Lärmbelastung 

beitragen wird.  
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Neben dem Mobilitätskonzept liegen der Stadt Meerbusch weitere Konzepte, die zu eine Lärmver-

ringerung führen können, vor. 

Ausbau von Mobilstationen und Park/Bike + Ride 

In dem verbundweiten Konzept für die Errichtung von Mobilstationen vom Verkehrsverbund 

Rhein-Ruhr AöR aus dem Jahr 2020 sind Standorte für Mobilstationen und deren Ausstattung 

vorgeschlagen. Insgesamt werden an vier Standorten Mobilstationen vorgeschlagen (U-Bahn Hal-

testelle -  Büderich, Landsknecht, U-Bahn Haltestelle -  Haus Meer, Osterath Bahnhof).  

Zudem wurde 2019 von der Rheinbahn AG ein Bike + Ride Anlagen Konzept erstellt. Es wurden 

folgende Standorte für Bike + Ride Anlagen mit der Priorisierungsstufe kurzfristig vorgeschlagen: 

U-Bahn Haltestellen Haus Meer, Landesknecht, Bovert, Forsthaus, Hoterheide und Schillerstraße.  

Die Errichtung von Mobilstationen und/ oder Bike + Ride Anlagen ist insbesondere in Kombination 

mit einer Angebotsverbesserung der sogenannten K-Bahn (Stadtbahnstrecke Krefeld ƻ Meer-

busch ƻ Düsseldorf) sinnvoll. Dies wird auch als Maßnahmen im Mobilitätskonzept vorgeschlagen.  

Planung von Neubauprojekten: 

In Meerbusch gibt es aktuell eine starke Nachfrage nach Wohnraum (vgl. Strategiekonzept Woh-

nen 2018) und im Meerbuscher Stadtgebiet werden viele Neubauvorhaben geplant. Vor allem in 

den Ortsteilen Osterath und Büderich sind große Neubauprojekte geplant, die auch von Verkehrs-

lärm betroffen sind. 

Im Rahmen von Neuentwicklungen müssen allerdings entsprechend der rechtlichen Vorgaben 

Maßnahmen zum Lärmschutz mit eingeplant werden, was in der gängigen Praxis der Bauleitpla-

nung selbstverständlich auch in Meerbusch Anwendung findet. 

Neben dem bereits bestehenden Lärm ist zu beachten, dass durch die neuen Wohnprojekte auch 

neuer Verkehr induziert wird. Dem kann durch nachhaltig orientierte Mobilitätskonzepte entge-

gengewirkt werden. Auch hierzu weist das Mobilitätskonzept eine entsprechende Zielsetzung 

(ǂStadt-  und Mobilitätsentwicklung gemeinsam gedachtǀ) aus. Im Rahmen der städtebaulichen 

Entwicklung soll bei allen neuen Entwicklungsprojekten eine hochwertige ÖPNV-Anbindung 

(Stadtbahn oder Bus 20-Minuten-Takt oder besser, sowie eine Haltestelle in maximal 300 m Ent-

fernung) eingeplant werden, die Prüfung aller neuen Entwicklungsprojekte auf eine autoarme 

städtebauliche Entwicklung soll realisiert und die Pkw-Dichte auf unter 550 Pkw je 1.000 Einwoh-

ner bis 2035 erreicht werden. 

Neben neuen Wohnprojekten hat die Stadt auch mehrere gewerbliche Potenzialflächen identifi-

ziert. Auch hier sollte zukünftig eine verträgliche Anfahrtroute der Lieferverkehre mit eingeplant 

werden, aber auch eine alternative Erreichbarkeit für die Beschäftigten und Kunden (z. B. im Rah-

men der ÖV-Erschließung) sichergestellt sein, um zusätzlichen Kfz-Verkehr zu vermeiden. 

Straßenbaumaßnahmen  

Neubau der K 9n: Die in Planung befindliche Umgehungsstraße K 9n soll eine direkte Verbindung 

zwischen den Ortsteilen Strümp und Osterath schaffen und wird zu Verkehrsverlagerungen im nä-

heren Stadtgebiet führen. Für den ersten Bauabschnitt der Umgehungsstraße gibt es bereits 
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einen rechtskräftigen Bebauungsplan. Aktuell läuft das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungs-

plans für den 2. Bauabschnitt (Nr. 281). Im Zuge der Neuaufstellung des Bebauungsplans wurden 

weitergehende Maßnahmen zum Schallschutz getroffen (u. a. Errichtung einer Lärmschutzwand 

an der A 57 durch die Stadt Meerbusch). Eine Fertigstellung der Straße im Zeitrahmen des LAP 4 

ist eher nicht anzunehmen, trotzdem sei sie an dieser Stelle nachrichtlich erwähnt. 

Weitere Straßenbaumaßnahmen: zu nennen sind außerdem die Umgestaltung des Osterather 

Bahnhofsumfelds. Die hierzu laufenden Baumaßnahmen sehen Unterführungen sowohl für den 

Kfz-Verkehr als auch die weiteren Verkehrsarten vor, wodurch keine Notwendigkeit mehr beste-

hen wird die Schienen nördlich und südlich des Osterather Bahnhofs ebenenerdig zu queren. Die 

Maßnahme wird v. a. den Winklerweg entlasten, da dieser dann als Abkürzung nicht mehr so stark 

befahren werden wird. 

Ähnliche Planungsüberlegungen bestehen auch am Bahnübergang Haus Meer. Diese sind aller-

dings noch nicht so weit fortgeschritten, weshalb sie für die Zeitspanne des LAP (5 Jahre) vermut-

lich noch nicht relevant werden.  
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7.2 Kurz-  bis mittelfristiger Maßnahmenkatalog 

Strategische und fachübergreifende Maßnahmen sind immens wichtig, stellen jedoch meist auf-

grund ihrer Langfristigkeit keine Lösung für akute Lärmprobleme in der Stadt dar.  

Für die konkrete Lärmminderungsplanung entlang der Straßen, an denen Anwohner:innen durch 

eine Überschreitung der Grenzwerte betroffen sind, eignen sich Maßnahmen, die möglichst kurz- 

bis mittelfristig zu einer Reduzierung des Verkehrslärms führen.  

Die Wirkungsweise der gängigsten und erfolgversprechendsten Handlungsansätze wird im Fol-

genden aufgeführt. Konkret verortete und priorisierte Empfehlungen für die einzelnen Straßenab-

schnitte finden sich in den Steckbriefen in Kapitel 7.2.1. 

Die folgende Abbildung zeigt die Lärmminderungspotenziale unterschiedlicher Maßnahmenan-

sätze, die sich im Rahmen der Lärmaktionsplanung als gängigste und auch erfolgversprechendste 

Maßnahmen herausgestellt haben. Die Wirksamkeit wurde seitens des UBA untersucht. 

Die Hauptansatzpunkte zur kurz- bis mittelfristigen Lärmreduzierung im Straßenverkehr stellen 

die Handlungsfelder Fahrbahnbelag, Geschwindigkeiten und Verkehrsfluss sowie Verkehrsreduzie-

rung dar. Aber auch Aufteilung und Gestaltung der Straßen- und Seitenräume können Einfluss auf 

die Lärmwirkung nehmen, indem sie z. B. die Entfernung der lärmemittierenden Fahrzeuge zur 

Wohnbebauung vergrößern oder durch Einbauten und Gestaltung Einfluss auf die Fahrweise und 

Geschwindigkeit genommen wird. 

Neben diesen Maßnahmen, welche direkt an der Lärmquelle ansetzen, bieten sogenannte ǂpassive 

Lärmschutzmaßnahmenǀ ebenfalls Schutz vor unerwünschter Geräuschbelastung. Dazu zählen vor 

allem die Errichtung von baulichen Barrieren (u. a. Lärmschutzwände, Abschirmung durch neue 

Gebäude, Wälle und in Teilen auch Bepflanzung) und die Verbesserung der Gebäudefassaden  

(u. a. Lärmschutzfenster, Einhausungen von Balkonen oder auch in Teilen Fassadenbegrünung). 

Diese führen allerdings zu keiner ǂechtenǀ Lärmreduzierung im Sinne der Ursachenbekämpfung, 

sondern helfen lediglich, sensible Bereiche von der Lärmwirkung abzuschirmen. Sie können die 

Ausbreitung des Lärms verhindern, außerhalb der Abschirmung bleibt er jedoch bestehen. 

Auch zu beachten ist ƻ neben der tatsächlichen Minderung der Lärmbelastung durch Senkung 

des dB(A) ƻ die subjektive Wahrnehmung der Betroffenen: in einem Modellversuch verringerte die 

Ausweisung von Tempo 30 den Lärmpegel ǂnurǀ um 1,4 dB(A)7, während der Anteil der sich be-

troffen Fühlenden um 26 % sank. Das Lärmempfinden der Betroffenen wird demnach nur zu etwa 

einem Drittel durch den objektiv messbaren Schallpegel bestimmt und zum Großteil durch andere 

Faktoren wie beruhigter Verkehr oder eine Erhöhung der Verkehrssicherheit (vgl. MUNLV 2008). 

  

 

7  Eine für den Menschen wahrnehmbare Reduzierung des Lärms ist erst ab ca. 3 dB(A) erreicht. 
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Abbildung 23: Lärmminderungspotenziale unterschiedlicher Maßnahmen in dB(A) 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach UBA 2008, Website Leipzig, MUNLV 2008 
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Sanierung/Erneuerung von Fahrbahnoberflächen und -belägen 

Die Fahrbahnoberfläche hat einen maßgeblichen Einfluss auf die entstehende Lärmbelastung der 

Umgebung. Um Lärm zu vermeiden, sollte der Belag möglichst eben und in gutem Zustand sein. 

Neben der Sanierung der Fahrbahnoberflächen können ferner spezielle, lärmarme Asphaltoberflä-

chen aufgebracht werden. Die Einsatzgebiete und Empfehlungen der unterschiedlichen Oberflä-

chenmaterialien sind dabei zu berücksichtigen. 

Die Sanierung von beschädigten Fahrbahnoberflächen erweist sich als sehr effektive Maß-

nahme. Insbesondere Flickstellen, Schlaglöcher oder abgesetzte Gullydeckel können schnell für 

störende Lärmeinwirkungen sorgen. Durch die Sanierung kann eine Lärmreduzierung von in der 

Regel 1-2 dB(A) erreicht werden. Bei der Planung und Priorisierung von Fahrbahnsanierungen 

sollte also auch die Lärmwirkung mitberücksichtigt werden, sodass die verfügbaren Mittel ent-

sprechend eingesetzt und stark lärmbelastete Straßenabschnitte gegebenenfalls eher saniert wer-

den können. 

Der Austausch von lärmintensiven Belägen (wie z. B. Kopfsteinpflaster) kann ebenfalls sehr ef-

fektiv die Lärmwirkung optimieren. Beispielsweise kann durch einen Ersatz von Kopfsteinpflaster 

durch Asphalt eine Lärmminderung von 3-8 dB(A) erreicht werden, bei Tempo 50 sogar zwischen 

6-12 dB(A) (vgl. LAI 2012). 

Bei Fahrbahnsanierungen sollte aus Gründen der Lärmreduzierung der Einsatz spezieller, lärmar-

mer Asphaltoberflächen geprüft werden. Aus Kostengründen empfiehlt sich der Einbau vor allem 

dort, wo zukünftig ohnehin die Asphaltdecke erneuert wird (bspw. aufgrund von Straßenumbau-

maßnahmen, Kanalarbeiten etc.) sowie bei Neubaumaßnahmen mit anliegender Wohnbebauung. 

Hierzu kommen inzwischen unterschiedliche Belagstypen mit jeweils unterschiedlichen Eigen-

schaften (v. a. relevant sind hierbei die Kosten und Haltbarkeit) in Betracht. Am häufigsten ange-

wendet werden offenporige Asphaltbeläge (OPA) und Asphaltbeläge mit geringen Körnungsdurch-

messern (z. B. LOA 5D): 

Lärmoptimierter Asphalt (LOA), oftmals als ǂFlüsterasphaltǀ bezeichnet, bewirkt durch eine be-

sondere Materialzusammensetzung eine Reduktion der Rollgeräusche der Reifen gegenüber bis-

her üblichem Asphalt. Durch den Einbau lärmoptimierten Asphalts können je nach Art des As-

phalts und abhängig von der Verkehrsbelastung Lärmminderungen von 2-3 dB(A) bis zu 5 dB(A) 

erreicht werden ƻ in Einzelfällen auch bis zu 9 dB(A), was fast einer Halbierung des Lärms ent-

spricht. Sinnvoll ist der Einsatz von lärmoptimiertem Asphalt aber erst auf Straßen mit einer zuläs-

sigen Höchstgeschwindigkeit über 40 km/h, da darunter das Motorengeräusch das Rollgeräusch 

übersteigt und keine nennenswerte Lärmminderung eintritt. Die Kosten liegen nur unwesentlich 

höher als bei bisher üblichen Asphaltdecken. Positive Erfahrungen mit LOA-Asphalten machten 

bisher u. a. die Städte Düsseldorf und Köln. 

Außerorts (über 60 km/h) wird hingegen eher der sogenannte offenporige Asphalt (OPA) zur 

Lärmminderung eingesetzt. Die lärmabsorbierende Wirkung von offenporigem Asphalt entsteht 

insbesondere durch zusammenhängende Hohlräume in der Asphaltdecke. Auch er besitzt ein ho-

hes Potenzial zur Lärmminderung (zumeist ca. 2 bis zu 4 dB(A), kurz nach dem Einbau auch bis zu 

8 dB(A)), jedoch ist seine Haltbarkeit bzw. Wirkungsdauer begrenzt (ca. 6-10 Jahre). Anfällig ist 

der OPA vor allem gegenüber der Verschmutzung/Verstopfung der Hohlräume. Bei niedrigen 
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Geschwindigkeiten setzt die Selbstreinigung der Deckschicht durch den Sog der Reifen nur unzu-

reichend ein, sodass die Hohlräume, die für den Wasserabfluss und die Reduktion der Abrollgeräu-

sche sorgen, sich bereits nach relativ kurzer Zeit zusetzen und die Deckschicht erneuert werden 

müsste. Des Weiteren reagiert der OPA sehr empfindlich auf Scherbelastungen (Lenkbewegungen 

im Stand), wie sie vor allem an Ein- und Ausfahrten sowie in Kreuzungsbereichen durch Brems- 

und Beschleunigungsvorgänge insbesondere von Lkw und Bussen entstehen. Daher ist aus tech-

nischer und wirtschaftlicher Sicht die Verwendung von OPA im innerörtlichen Bereich nicht ratsam. 

Neben LOA und OPA gibt es noch weitere lärmmindernde Fahrbahnoberflächen, deren Einsatz je 

nach Gegebenheiten (u. a. Fahrgeschwindigkeit, Verkehrsmenge und - fluss, Schwerverkehrsanteil, 

Abschnittslänge) spezifische Vor- und Nachteile bieten. Dies sind z. B. lärmarme Splittmastix- 

Asphalte (SMA) oder dünne Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung (DSH-V).  

Bei der Auswahl des Fahrbahnoberflächenmaterials sollte auf den im Rahmen der Lärmaktionspla-

nung kartierten Straßen neben den wichtigen Faktoren wie Haltbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Ver-

kehrssicherheit stets auch die Lärmminderungswirkung eine Rolle spielen. 

Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 

Die Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten bedeutet im innerstädtischen Straßennetz 

in der Regel eine Ausweisung von Tempo 30-Strecken. Dies kann nicht nur in Wohngebieten (hier 

dann meist als Zonen-Beschilderung) sondern auch auf Hauptverkehrsstraßen sinnvoll sein. 

Denn eine Senkung der Fahrgeschwindigkeit von 50 auf 30 km/h bewirkt bereits eine nachgewie-

sene Lärmminderung von etwa 2-3 dB(A), was in etwa einer Halbierung des Verkehrsaufkommens 

gleichkommt. Mit Tempo 30-Ausweisungen können kurzfristig und kostengünstig deutlich mess-

bare Lärmminderungen erreicht werden. Des Weiteren ergeben sich Synergieeffekte zur Verkehrs-

sicherheit und zur Luftreinhaltung (weniger Schadstoffausstoß der Kfz). 

Soweit möglich ist eine Ausweisung von Tempo 30 ganztags vorzusehen, da auf diese Weise so-

wohl tagsüber als auch nachts eine Lärmreduktion eintritt. Alternativ bietet sich vor allem auf viel 

befahrenen Haupteinfallstraßen aber auch Tempo 30 nur nachts (22-6 Uhr) an, sofern eine ganz-

tägige Tempo 30-Ausweisung aufgrund der Bedeutung der Straße kritisch betrachtet wird. Auf 

diese Weise wird zumindest der während des Schlafs besonders störend und gesundheitsbeein-

trächtigend wirkende Lärm verringert. 

Wichtig im Zusammenhang mit Senkungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ist die Förde-

rung eines angepassten Verhaltens der Autofahrer. Auf die Einhaltung von Tempo 30 sollte daher 

durch eine verkehrsberuhigende Straßenraumgestaltung (baulich oder durch Markierungen) oder 

durch Geschwindigkeitskontrollen bzw. Geschwindigkeitsdisplays hingewirkt werden.  

Zu beachten sind jedoch auch die straßenverkehrsrechtlichen Grundlagen (v. a. die Vorgaben der 

StVO) und mögliche Verdrängungseffekte in das Nebennetz, sofern dort dadurch schnellere Fahrt-

routen entstehen. Auch die Belange des ÖPNV (vgl. Stellungnahme Rheinbahn, TöB 6 in Anhang 3) 

und Wirtschaftsverkehrs sind vor der Ausweisung zu prüfen und bei der Entscheidung zu berück-

sichtigen. Die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit sollte daher noch vorrangig an Straßenab-

schnitten mit hoher Lärmbetroffenheit in Betracht gezogen werden, wo der Gesundheitsschutz 

besonders in den Vordergrund rückt. Hinzu kommt die Schwierigkeit, dass die Baulast der meisten 
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im Rahmen der Lärmaktionsplanung kartierten Hauptverkehrsstraßen nicht bei den Kommunen, 

sondern bei übergeordneten Trägern liegt. 

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften beträgt auch unter 

günstigen Umständen laut Gesetz grundsätzlich 50 km/h (§ 3 Abs. 3 Nr. 1 StVO). Beschränkungen 

des fließenden Verkehrs dürfen nur dort angeordnet werden, wenn auf Grund der besonderen ört-

lichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht (§ 45 Abs 9 Satz 3 StVO). Weitergehend besteht die 

Möglichkeit, im unmittelbaren Bereich von besonders schützenswerten Einrichtungen (bspw. Kitas 

und Schulen) die Höchstgeschwindigkeiten auf Tempo 30 herabzusetzen (§ 45 Abs. 9 Satz4 Nr. 6 

StVO i. Vm. zu Zeichen 274 Rdnr. 13 VwV StVO). Diese Möglichkeit bezieht sich jedoch ausschließ-

lich auf Einrichtungen, die sich direkt an der Straße befinden und dürfen maximal auf einer Länge 

von 300 m angeordnet werden. Die StVO stellt an die Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit 

innerorts also noch sehr hohe Anforderungen8.  

Perspektivisch wird wohl mehr möglich werden: In Form der ǂInitiative Lebenswerte Städte und 

Gemeindenǀ haben sich deutschlandweit seit 2021 bereits über 1.000 Kommunen und Kreise zu-

sammengeschlossen, die gemeinsam mehr Rechte zur Mitbestimmung einer stadtverträglichen 

Geschwindigkeit auch auf übergeordneten Straßen einfordern. Und langsam scheint dieser 

Wunsch auch auf die Bundesebene Einfluss zu nehmen, denn auch wenn der im Oktober 2023 

eingebrachte Vorschlag zur Novellierung des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) im Bundesrat zu-

nächst abgelehnt wurde, ist ein erster, wichtiger Schritt getan. Auch die Belange des Umwelt-  und 

Klimaschutzes, des Gesundheitsschutzes (hier also der direkte Lärmbezug) sowie der städtebauli-

chen Entwicklung wurden -  nach Aussage des Bundesrates ƻ zur Begründung straßenverkehrs-

rechtlicher Maßnahmen nicht kategorisch abgelehnt. Allerdings forderte der Bundesrat vielmehr, 

dass die Verkehrssicherheit über all diesen Dingen stehen müsse. Inwieweit und wann es neue 

Möglichkeiten für Tempo 30 nun in eine Novellierung der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) schaf-

fen werden, bleibt abzuwarten. 

Verstetigung des Verkehrs 

Eine Verstetigung des Verkehrs verringert die Zahl der lärmintensiven Pegelspitzen (Beschleuni-

gungsvorgänge der Kfz) und trägt somit zur Lärmminderung bei. Zur Verstetigung des Verkehrs 

eignen sich beispielsweise ǂGrüne Wellenǀ, Anzeigen empfohlener Geschwindigkeiten oder Kreis-

verkehre. Durch eine Verstetigung können je nach Höhe der zulässigen Geschwindigkeiten und 

des Lkw-Anteils Entlastungswirkungen von 1 bis zu 3 dB(A) erreicht werden.  

Verkehrsverlagerungen und Lkw-Routenplankonzepte 

Verkehrsverlagerungen dienen dazu, den Straßenverkehr durch möglichst lärmunsensible Gebiete 

zu leiten und die sensiblen Bereiche (bspw. Wohngebiete) zu entlasten. Hierzu eignen sich u. a. 

 

8  Vertiefend dazu auch folgende Aussage: ǂ§ 45 IX 3 StVO modifiziert und konkretisiert die tatbestandlichen Voraussetzungen 
des § 45 I StVO dahingehend, dass für die Beschränkung des fließenden Verkehrs eine Gefahrenlage vorausgesetzt wird, die 
ƻ erstens ƻ auf besondere örtliche Verhältnisse zurückzuführen ist und ƻ zweitens ƻ das allgemeine Risiko einer Beein-
trächtigung der relevanten Rechtsgüter (hier insbesondere: Gesundheit der Wohnbevölkerung) erheblich übersteigt. Dies ist 
dann anzunehmen, wenn der Lärm Beeinträchtigungen mit sich bringt, die jenseits dessen liegen, was unter Berücksichti-
gung der Belange des Verkehrs im konkreten Fall als ortsüblich hingenommen werden mussǀ (Suslin/Zilsdorf: Die Anord-
nung von Tempo 30 aus Lärmschutzgründen (NZV 2020, 407)). 
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Routenausweisungen für Durchgangsverkehre, Lkw-Routenführungen und Lkw-Durchfahrtverbote 

(auch zeitweise) oder Parkleitsysteme.  

Das Lärmminderungspotenzial leitet sich direkt aus der Verkehrsmengenreduktion ab (bspw. führt 

eine Halbierung des Verkehrs zu einer Verringerung der Lärmbelastung um 3 dB(A)). Eine verän-

derte Fahrzeugzusammensetzung (bspw. Reduktion des Lkw-Anteils durch Lkw-Routenführun-

gen) führt zu weiteren zu Lärmentlastungen. So ist innerstädtisch ein Lkw so laut wie 20 Pkw, auf 

Autobahnen wie fünf (vgl. LAI 2012). 

Fahrbahnverengungen/Erhöhungen des Fassadenabstandes 

Durch Straßenumbaumaßnahmen oder auch einfache Markierungsmaßnahmen wird der Abstand 

von den fahrenden Kfz zur Fassade der angrenzenden Häuser vergrößert, was i. d. R. eine Veren-

gung der Fahrbahn zur Folge hat. Beispielsweise führt eine Verdopplung des Fassadenabstandes 

zur Fahrbahn mit Minderungswirkungen von 3 dB(A) zu deutlich messbaren Erfolgen und Entlas-

tungen der Anwohnenden. Weiterhin fördern Verengungen der Fahrbahn auch ein entsprechend 

geschwindigkeitsangepasstes Verhalten der Autofahrer/ - innen, sodass zusätzlich zur Lärmminde-

rung durch eine Erhöhung des Fassadenabstandes oftmals auch der Verkehr verlangsamt und ƻ 

im wahrsten Sinne des Wortes ƻ beruhigt werden kann. 

Neben Straßenraumumbauten, bspw. durch eine Verbreiterung der Gehwege oder durch den Bau 

zusätzlicher Längsparkstände, ist eine Fahrbahnverengung bzw. Erhöhung des Fassadenabstan-

des auch auf einfache und kostengünstige Weise möglich ƻ zum Beispiel durch die Markierung 

von Radverkehrsanlagen (Radfahrstreifen oder auch Schutzstreifen). Auf diese Weise ergeben sich 

Synergieeffekte zwischen der Lärmminderungsplanung und der Radverkehrsförderung sowie der 

Erhöhung der Verkehrssicherheit. 

Schallschutzfenster und Schallschutzwände 

Schallschutzfenster und -wände bzw. -wälle zählen ƻ wie oben bereits erwähnt ƻ zu den passi-

ven Lärmschutzmaßnahmen. Sie kommen i. d. R. dann zur Anwendung, wenn andere Maßnahmen 

nicht möglich oder sinnvoll sind, wenn nur punktuell eine kleine Betroffenenzahl festzustellen ist 

oder wenn bereits durchgeführte oder geplante Maßnahmen keine ausreichende Lärmminderung 

gewährleisten. Der Wirkungsgrad von Schallschutzwänden sowie - fenstern ist hoch (Lärmreduzie-

rung um bis zu 20 dB(A) bzw. bis zu 30 dB(A)), als reine Symptombekämpfung eignen sie sich je-

doch nicht zur nachhaltigen Minderung der Ursache des Verkehrslärms. 

Die Kosten für Schallschutzfenster tragen zunächst die Wohnungs-/Hauseigentümer/ - innen. Für 

Straßen in der Baulast des Bundes (Autobahnen, Bundesstraßen) bestehen nach Beantragung 

durch die Eigentümer/ - innen Fördermöglichkeiten, die durch die Richtlinien für den Verkehrs-

lärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes (VLärmSchR 97) geregelt werden. Für 

Nordrhein-Westfalen gibt es ein entsprechendes Förderprogramm des Landesbetriebes Straßen-

bau Nordrhein-Westfalen (Straßen.NRW). In einigen Kommunen gibt es darüber hinaus eigene 

Schallschutzfenster-Programme, die Fördergrundsätze für die in der Baulast der Kommune liegen-

den Straßen regeln. Die Förderung erfolgt in diesem Fall durch kommunale Mittel. In der Vergan-

genheit konnten hierzu Mittel aus dem Konjunkturpaket II verwendet werden. 
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Bemessungsgrundlage für Schallschutzfensterprogramme sind die Lärmbelastungen, die bspw. 

aus der Lärmminderungsplanung hervorgehen.  

Im Rahmen des Einbaus von Schallschutzfenstern empfiehlt es sich für Hauseigentümer/- innen, 

zudem eine kostenlose Beratung durch die Polizei in Bezug auf einbruchhemmende Fenster und 

Türen zu nutzen bzw. auch direkt auf gute Dämm- und Isolationswerte im Rahmen der energeti-

schen Sanierung zu achten. 

7.2.1 Konkrete Maßnahmen zur kurz-  bis mittelfristigen Lärmminde-
rung in Meerbusch (Steckbriefe) 

Im Folgenden werden konkrete Maßnahmenempfehlungen für die lärmbelasteten Bereiche im 

Straßennetz dargestellt. Die als belastet identifizierten Straßen sind in Prioritätsstufen eingeteilt. 

Hierbei wurden z. T. auch benachbarte einzelne, kurze Straßenteilbereiche zu Straßenabschnitten 

zusammengefasst, da sich so Maßnahmen wirkungsvoller umsetzen lassen. 

Nach den Straßenabschnitten an den durch das Land kartierten Hauptverkehrsstraßen, die im 

Rahmen der gesetzlichen Pflichtinhalte der Lärmaktionsplanung untersucht werden, werden zu-

sätzlich Steckbriefe mit Handlungsempfehlungen für die freiwillig kartierten Straßenabschnitten 

aufgeführt. 

Die folgenden Steckbriefe zu den einzelnen Straßenabschnitten beinhalten die Informationen aus 

der Lärmkartierung9, Daten über die tägliche Verkehrsstärke (Verkehrsbelastung DTV und Schwer-

verkehrsanteil) sowie eine Zusammenfassung der Anmerkungen aus der Öffentlichkeitsbeteili-

gung. Zudem werden verschiedene Informationen zum Umfeld des jeweiligen Straßenabschnitts 

aufgelistet, u. a. der Fassadenabstand zur Fahrbahn. Die Kategorie gering bedeutet dabei einen 

Abstand von unter 5 Meter, die Kategorie mittel 5 - 10 Meter und die Kategorie groß über  

10 Meter. 

Zusätzlich wurden durch den Gutachter Ortsbegehungen durchgeführt, um zu den Straßenab-

schnitten weitere Informationen und eigene Eindrücke zu erhalten. Hierzu gehören bspw. Bebau-

ungsarten, Abschätzungen über Fassadenabstände und Informationen über das Parken in den 

Straßen sowie die Nutzung des Straßenraumes neben der Fahrbahn (z. B. Radwege). Diese Infor-

mationen bieten Anhaltspunkte über Maßnahmenpotenziale zur Lärmminderung.  

Zur Verbesserung der Lärmsituation wurden jeweils für den Teilabschnitt wirksame Maßnahmen 

vorgeschlagen. Auch der mögliche Einfluss langfristiger Maßnahmen oder übergeordneter Planun-

gen wird benannt. 

Die Maßnahmenempfehlungen, insbesondere in Bezug auf Geschwindigkeitsreduzierungen und 

Fahrbahnsanierungen, wurden in der Regel mit dem Hinweis auf ǂPrüfungǀ formuliert. Die Prüfung 

bezieht sich insbesondere auf die Erfüllung der dafür erforderlichen gesetzlichen und fachplaneri-

schen Voraussetzungen. Zumeist sind zur Umsetzung weitere Prüfschritte ƻ wie z. B. eine 

 

9  Angegeben sind die maximalen und mittleren Fassadenpegel je Abschnitt und die Anzahl der Betroffenen in Gebäuden ƻ 
jeweils mit Fassadenpegeln über dem Beurteilungspegeln (Lden >60 dB(A)/Lnight >50 dB(A)) ƻ und die Gesamteinwohner-
zahl in den farblich dargestellten und dem Straßenabschnitt zugeordneten Quadranten 
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Lärmberechnung nach RLS-19, eine straßenverkehrsrechtliche Prüfung sowie die Anhörung ggf. 

widersprüchlicher Belange ƻ durchzuführen.  

Die zu erwartende Maßnahmenwirkung bezüglich der Reduktion der Lärmbelastungen entlang der 

kartierten Straßen werden anhand von allgemein anerkannten, groben Kennwerten in den Steck-

briefen abgeschätzt. Dabei ist für eine Benennung der Betroffenenzahlen sowie eine Addierung 

der Wirkungen oft eine erneute Berechnung im Lärmmodell erforderlich.  

In der Tabelle im Anhang 2 werden alle Abschnitte inkl. Maßnahmen, Wirkungs- und Kostenschät-

zung auf wenigen Seiten gegenübergestellt. 

Straßensteckbriefe 

Im Folgenden sind die Straßensteckbriefe zu den Abschnitten mit konkreten Maßnahmenvorschlä-

gen zur Reduzierung der Lärmwirkung vorzufinden. Sie sind gegliedert und sortiert nach Straßen-

klassifikation sowie räumlicher Zuordnung. 
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Abschnitte mit priorisiertem Handlungsbedarf im Stadtteil Büderich 

Im Stadtteil Büderich konzentrieren sich die Abschnitte mit priorisiertem Handlungsbedarf entlang 

der Landesstraße L 137. Diese Hauptverkehrsachse verläuft von Norden nach Süden durch den 

Stadtteil Büderich. Innerstädtisch trägt sie die Namen ǂMoerser Straßeǀ und ǂNeusser Straßeǀ und 

weist im Querschnitt einen durchschnittlichen täglichen Verkehr von über 12.000 Kfz auf. Im Um-

feld der L 137 befinden sich mehrstöckige Wohnhäuser (überwiegend mit Mischnutzung) und ver-

einzelt Gewerbeeinheiten. Der Fuß- und Radverkehr wird auf der Moerser Straße im Seitenraum 

als getrennter Geh- und Radweg geführt und auf der Neusser Straße teilweise als gemeinsamer 

Geh- und Radweg oder auf der Fahrbahn. 

Wie auf Abbildung 24 zu erkennen ist, liegen viele Abschnitte der L 137 in den Top 10 der Priori-

sierung mittels Lärmkennziffer und machen den hohen Handlungsbedarf dort deutlich. Die Mög-

lichkeiten zur Lärmreduzierung sind dabei begrenzt aufgrund der engen Straßenquerschnitte und 

der Abhängigkeit von den Entscheidungen des übergeordneten Baulastträger. Auch wenn es sich 

um eine verkehrlich bedeutsame Hauptstraße handelt, sind die Lärmbetroffenheiten hoch, was die 

Umsetzung von Maßnahmen gegen Lärm unterstreicht. 

Des Weiteren gibt es Abschnitte mit priorisiertem Handlungsbedarf entlang der L 392 (Düsseldor-

fer Straße) und entlang der L 30 auf den Teilabschnitten der Dorfstraße und der Niederlöricker 

Straße. Die Düsseldorfer Straße ist eine Verlängerung der L 137, unterscheidet sich aber dahinge-

hend von dieser, dass die Wohnbebauung einen größeren Abstand zur Straße aufweist.  

Die Dorfstraße ist die Hauptgeschäftsstraße in Büderich und die Niederlöricker Straße ihre Verlän-

gerung, welche von lockerer Wohnbebauung umgeben ist. 

Abbildung 24: Abschnitte mit priorisiertem Handlungsbedarf entlang der L 137 

 

Quellen: Eigene Darstellung; Kartendarstellung Hintergrund: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Datenquellen: 
https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html und LANUV 2023   

https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html
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Moerser Straße (L 137) 

Bahnübergang Haus Meer bis Hildegundisallee 

1 Priorität: 

mittel 

Kfz-Belastung und   
Schwerverkehrsanteil 

in % am Tag 

zul. Höchst-

geschwindigkeit 

max. Fassadenpegel, 

mittlerer Fassadenpegel 

Anzahl Betroffene 

über Beurteilungspegel 

Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

12.837 Kfz/d  
9,2 % 

50 km/h  
72,3 dB(A) 

64,7 dB(A) 

61,9 dB(A) 

54,6 dB(A) 

196 196 

Gesamteinwohnerzahl: 

ca. 470 

Umfeldnutzung: 

¶ Wohnen, offene Bebauung  

¶ K-Bahnhaltestelle und Gleise 

Bebauungsart: 

¶ überwiegend Einfamilienhäuser, verein-

zelte Solitärgebäude und Mehrfamilien-

häuser 

Fassadenabstand zur Fahrbahn: 

¶ überwiegend mittel bis groß, vereinzelt 

gering 

Fahrbahnbreite (Regelquerschnitt): 

¶ ca. 10 m 

Seitenraum: 

¶ Getrennter Geh- und Radweg einseitig 

¶ Gehweg einseitig 

¶ Parkstreifen einseitig  

   

Anmerkungen: 

¶ Zusätzliche Lärmwirkung durch Straßenbahnschienen und Kfz-Rückstau bei geschlossenen Schranken  
¶ Mängel aus der Öffentlichkeitsbeteiligung: Meldung von Tempoüberschreitungen und Motorradlärm 

Maßnahmenempfehlungen: Wirkungsabschätzung in dB(A): 

¶ Grundsätzliche Prüfung auf Fahrbahnsanierung (lärmrelevante Unebenhei-

ten); Lärmschutz als Teil der Priorisierung für Sanierungszyklen 

1     

¶ Prüfung der Installation von Geschwindigkeits-  und Lärmdisplays 
zur Senkung der Fahrgeschwindigkeit auf das vorgeschriebene Tempo 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 

¶ Umgestaltung des Bahnübergangs/Knotens Haus Meer zur Reduzierung 
von Rückstau und Verstetigung des Verkehrsflusses (ggf. Kreisverkehr) 

nicht darstellbar 

¶ Prüfung passiver Lärmschutz (z. B. Schallschutzfenster, 
Balkoneinhausungen, etc.) 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 

¶ Konzepte zur Förderung der Nahmobilität und des Radverkehrs 
u. a. Integriertes Mobilitätskonzept (weitere Reduktion des Kfz-Verkehrs) 

nicht direkt darstellbar 
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Moerser Straße (L 137) 

Hildergundisallee bis Kanzlei/Brühler Weg 

2 Priorität: 

hoch 

Kfz-Belastung und   
Schwerverkehrsanteil 

in % am Tag 

zul. Höchst-

geschwindigkeit 

max. Fassadenpegel, 

mittlerer Fassadenpegel 

Anzahl Betroffene 

über Beurteilungspegel 

Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

12.837 Kfz/d  
9,2 % 

50 km/h  
74,3 dB(A) 

67,5 dB(A) 

63,9 dB(A) 

57,2 dB(A) 

298 298 

Gesamteinwohnerzahl: 

ca. 600 

Umfeldnutzung: 

¶ Wohnen, überwiegend geschlossene Be-

bauung, teilweise Mischnutzung 

Bebauungsart: 

¶ überwiegend Mehrfamilienhäuser 

Fassadenabstand zur Fahrbahn: 

¶ gering 

Fahrbahnbreite (Regelquerschnitt): 

¶ 7,6 m ƻ 8,3 m 

Seitenraum: 

¶ Getrennter Geh- und Radweg einseitig 

¶ Gehweg einseitig 

¶ Parkstreifen einseitig 
 

   

Anmerkungen: 

¶ Mängel aus der Öffentlichkeitsbeteiligung: Lärm durch zunehmende Verkehrsstärke, 
Tempoüberschreitungen, Lärm durch Abbremsen/Beschleunigungsvorgänge an Ampeln, Motorradlärm 

¶ Maßnahmenvorschläge aus der Öffentlichkeitsbeteiligung: Temporeduzierung, Geschwindigkeitskontrollen 

Maßnahmenempfehlungen: Wirkungsabschätzung in dB(A): 

¶ Prüfung Reduzierung der zul. Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h 
(unter spez. Berücksichtigung der Fahrzeiten des ÖPNV) 

  2-3   

¶ Grundsätzliche Prüfung auf Fahrbahnsanierung (lärmrelevante Unebenhei-
ten); Lärmschutz als Teil der Priorisierung für Sanierungszyklen 

1     

¶ Prüfung der Installation von Geschwindigkeits-  und Lärmdisplays 
zur Senkung der Fahrgeschwindigkeit auf das vorgeschriebene Tempo auf 
Höhe Blumenstraße, um Verkehr von Norden abzubremsen 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 

¶ Prüfung passiver Lärmschutz  
(z. B. Schallschutzfenster, Balkoneinhausungen, etc.) 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 

¶ Konzepte zur Förderung der Nahmobilität und des Radverkehrs 
u. a. Integriertes Mobilitätskonzept (weitere Reduktion des Kfz-Verkehrs) 

nicht direkt darstellbar 
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Moerser Straße (L137) 

Kanzlei/ Brühler Weg bis Necklenbroicher Straße/ Dorfstraße (L30) 

3 Priorität: 

hoch 

Kfz-Belastung und   
Schwerverkehrsanteil 

in % am Tag 

zul. Höchst-

geschwindigkeit 

max. Fassadenpegel, 

mittlerer Fassadenpegel 

Anzahl Betroffene 

über Beurteilungspegel 

Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

12.837 Kfz/d  
9,2 % 

50 km/h  
73,5 dB(A) 

67,7 dB(A) 

63,1 dB(A) 

57,5 dB(A) 

791 791 

Gesamteinwohnerzahl: 

ca. 1.600 

Umfeldnutzung: 

¶ Wohnen, geschlossene Bebauung 

¶ Mischnutzung 

Bebauungsart: 

¶ Mehrfamilienhäuser 

Fassadenabstand zur Fahrbahn: 

¶ gering -  mittel 

Fahrbahnbreite (Regelquerschnitt): 

¶ 9,0 m ƻ 9,5 m 

Seitenraum: 

¶ Getrennter Geh- und Radweg einseitig 

¶ Gehweg einseitig 

¶ Parkstreifen teilweise beidseitig 
 

   

Anmerkungen: 

¶ keine  

Maßnahmenempfehlungen: Wirkungsabschätzung in dB(A): 

¶ Prüfung Reduzierung der zul. Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h 
(unter spez. Berücksichtigung der Fahrzeiten des ÖPNV) 

  2-3   

¶ Grundsätzliche Prüfung auf Fahrbahnsanierung (lärmrelevante Unebenhei-
ten); Lärmschutz als Teil der Priorisierung für Sanierungszyklen 

1     

¶ Prüfung von weiteren Querungshilfen zur Förderung der Fußverkehrs-
freundlichkeit und zur Entschleunigung des fließenden Verkehrs 

nicht darstellbar 

¶ Prüfung passiver Lärmschutz  
(z. B. Schallschutzfenster, Balkoneinhausungen, etc.) 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 

¶ Konzepte zur Förderung der Nahmobilität und des Radverkehrs 
u. a. Integriertes Mobilitätskonzept (weitere Reduktion des Kfz-Verkehrs) 

nicht direkt darstellbar 
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Düsseldorfer Straße (L 137) 

Necklenbroicher Straße/ Dorfstraße (L30) bis Anton-Holtz-Straße 

4 Priorität: 

hoch 

Kfz-Belastung und   
Schwerverkehrsanteil 

in % am Tag 

zul. Höchst-

geschwindigkeit 

max. Fassadenpegel, 

mittlerer Fassadenpegel 

Anzahl Betroffene 

über Beurteilungspegel 

Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

9795 Kfz/d  
18,4 % 

50 km/h  
75 dB(A) 

68,9 dB(A) 

64,8 dB(A) 

58,8 dB(A) 

551 551 

Gesamteinwohnerzahl: 

ca. 1.700 

Umfeldnutzung: 

¶ Mischnutzung, überwiegend Wohnen 

¶ Gewerbliche Nutzungen 

Bebauungsart: 

¶ Mehrfamilienhäuser 

Fassadenabstand zur Fahrbahn: 

¶ gering bis mittel 

Fahrbahnbreite (Regelquerschnitt): 

¶ ca. 7 m 

Seitenraum: 

¶ getrennter Geh-/Radweg einseitig 

¶ Parkstreifen zum Teil beidseitig 
 

   

Anmerkungen: 

¶ Maßnahmenvorschläge aus der Öffentlichkeitsbeteiligung: Temporeduzierung, Flüsterasphalt, veränderte 
Ampelschaltung (ǂGrüne Welleǀ) 

Maßnahmenempfehlungen: Wirkungsabschätzung in dB(A): 

¶ Prüfung Reduzierung der zul. Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h 
(unter spez. Berücksichtigung der Fahrzeiten des ÖPNV) 

  2-3   

¶ Grundsätzliche Prüfung auf Fahrbahnsanierung (lärmrelevante Unebenhei-
ten); Lärmschutz als Teil der Priorisierung für Sanierungszyklen 

1     

¶ Prüfung von weiteren Querungshilfen zur Förderung der Fußverkehrs-
freundlichkeit und zur Entschleunigung des fließenden Verkehrs 

nicht darstellbar 

¶ Prüfung passiver Lärmschutz  
(z. B. Schallschutzfenster, Balkoneinhausungen, etc.) 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 

¶ Konzepte zur Förderung der Nahmobilität und des Radverkehrs 
u. a. Integriertes Mobilitätskonzept (weitere Reduktion des Kfz-Verkehrs) 

nicht direkt darstellbar 
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Neusser Straße (L 137) 

Anton-Holz-Straße bis Stadtgrenze Düsseldorf 

5 Priorität: 

hoch 

Kfz-Belastung und   
Schwerverkehrsanteil 

in % am Tag 

zul. Höchst-

geschwindigkeit 

max. Fassadenpegel, 

mittlerer Fassadenpegel 

Anzahl Betroffene 

über Beurteilungspegel 

Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

9795 Kfz/d  
18,4 % 

50 km/h  
73,4 dB(A) 

66,4 dB(A) 

63,5 dB(A) 

56,3 dB(A) 

628 628 

Gesamteinwohnerzahl: 

ca. 1.100 

Umfeldnutzung:  

¶ Mischnutzung, gewerbliche Nutzungen  

Bebauungsart: 

¶ Nördlicher Abschnitt: Überwiegend geschlos-

sene Bebauung, Mehrfamilienhäuser 

¶ Südlicher Abschnitt: Überwiegend offene Be-

bauung, Einfamilienhäuser 

Fassadenabstand zur Fahrbahn: 

¶ gering bis mittel 

Fahrbahnbreite (Regelquerschnitt): 

¶ ca. 8 -  11 m 

Seitenraum: 

¶ getrennter Geh-/Radweg einseitig 

¶ Parkstreifen teilweise beidseitig 
 

   

Anmerkungen: 

¶ Nachverdichtung mit 129 weiteren Wohneinheiten in der Böhler Siedlung/Rheineck 
¶ Mängel aus der Öffentlichkeitsbeteiligung: Motorradlärm, Lärm durch Brems- und Beschleunigungsvorgänge 

Maßnahmenvorschläge aus der Öffentlichkeitsbeteiligung: Temporeduzierung, dauerhafte 
Geschwindigkeitsmessungen, digitale Geschwindigkeitsanzeigen, Geschwindigkeitskontrollen 

Maßnahmenempfehlungen: Wirkungsabschätzung in dB(A): 

¶ Prüfung der Reduzierung der zul. Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h 
(unter spez. Berücksichtigung der Fahrzeiten des ÖPNV) 

  2-3   

¶ Grundsätzliche Prüfung auf Fahrbahnsanierung (lärmrelevante Unebenhei-
ten); Lärmschutz als Teil der Priorisierung für Sanierungszyklen 

1     

¶ Prüfung der Installation von Geschwindigkeits-  und Lärmdisplays 
zur Senkung der Fahrgeschwindigkeit auf das vorgeschriebene Tempo auf 
Höhe der Marienburger Straße, um Verkehr von Süden abzubremsen 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 

¶ Prüfung passiver Lärmschutz  
(z. B. Schallschutzfenster, Balkoneinhausungen, etc.) 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 

¶ Konzepte zur Förderung der Nahmobilität und des Radverkehrs 
u. a. Integriertes Mobilitätskonzept (weitere Reduktion des Kfz-Verkehrs) 

nicht direkt darstellbar 
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Planersocietät 

Düsseldorfer Straße (L 392) 

Anton-Holtz-Straße bis Stadtgrenze Düsseldorf 

6 Priorität: 

mittel 

Kfz-Belastung und   
Schwerverkehrsanteil 

in % am Tag 

zul. Höchst-

geschwindigkeit 

max. Fassadenpegel, 

mittlerer Fassadenpegel 

Anzahl Betroffene 

über Beurteilungspegel 

Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

9795 Kfz/d  
18,4 % 

50 km/h  
72 dB(A) 

64,9 dB(A) 

62,2 dB(A) 

54,6 dB(A) 

338 338 

Gesamteinwohnerzahl: 

ca. 800 

Umfeldnutzung: 

¶ Wohnen 

Bebauungsart: 

¶ Ein- / Mehrfamilienhäuser, solitär 

¶ offene Bebauung 

Fassadenabstand zur Fahrbahn: 

¶ gering bis mittel 

Fahrbahnbreite (Regelquerschnitt): 

¶ ca. 7 bis 11,2 m 

Seitenraum: 

¶ Südlicher Abschnitt: Gemeinsamer Geh-

/Radweg einseitig 

¶ Nördlicher Abschnitt: Beidseitiger Gehweg, 

teilweise Parkstreifen  

 

 

   

Anmerkungen: 

¶ Realisierung eines Neubauprojekts (Areal Böhler II) mit 450 Wohneinheiten im direkten Umfeld der 
Düsseldorfer Straße 

Maßnahmenempfehlungen: Wirkungsabschätzung in dB(A): 

¶ Prüfung der Reduzierung der zul. Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h  
nördlich der Marienburgerstraße/Grünburgerstraße 
(unter spez. Berücksichtigung der Fahrzeiten des ÖPNV) 

  2-3   

¶ Grundsätzliche Prüfung auf Fahrbahnsanierung (lärmrelevante Unebenhei-
ten); Lärmschutz als Teil der Priorisierung für Sanierungszyklen 

1     

¶ Prüfung der Installation von Geschwindigkeits-  und Lärmdisplays 
zur Senkung der Fahrgeschwindigkeit auf das vorgeschriebene Tempo 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 

¶ Prüfung passiver Lärmschutz  
(z. B. Schallschutzfenster, Balkoneinhausungen, etc.) 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 

¶ Konzepte zur Förderung der Nahmobilität und des Radverkehrs 
u. a. Integriertes Mobilitätskonzept (weitere Reduktion des Kfz-Verkehrs) 

nicht direkt darstellbar 
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Planersocietät 

Dorfstraße (L 30) 

Moerser Straße (L137) bis Bahnübergang Landsknecht 

7 Priorität: 

hoch 

Kfz-Belastung und   
Schwerverkehrsanteil 

in % am Tag 

zul. Höchst-

geschwindigkeit 

max. Fassadenpegel, 

mittlerer Fassadenpegel 

Anzahl Betroffene 

über Beurteilungspegel 

Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

9097 Kfz/d  
19,6 % 

überwiegend 

30 km/h  

72,9 dB(A) 

66,9 dB(A) 

62,7 dB(A) 

56,9 dB(A) 

434 447 

Gesamteinwohnerzahl: 

ca. 850 

Umfeldnutzung: 

¶ Einzelhandel, Wohnen, Schule 

¶ Parkanlage, Parkplatz  

Bebauungsart: 

¶ westlicher Abschnitt: geschlossene, östli-

cher Abschnitt: offene Bebauung 

¶ Mehrfamilien- /Reihenhäuser  

Fassadenabstand zur Fahrbahn: 

¶ gering bis mittel 

Fahrbahnbreite (Regelquerschnitt): 

¶ ca. 6 m 

Seitenraum: 

¶ teilweise einseitig gemeinsamer Geh-/Rad-

weg, z. T. Radfahrverbot auf Gehweg  

¶ Parkstreifen teilweise beidseitig 

 

 

 

 

   

Anmerkungen: 

¶ Mängel aus der Öffentlichkeitsbeteiligung: Tempoüberschreitungen, hohes Verkehrsaufkommen 
¶ Maßnahmenvorschläge aus der Öffentlichkeitsbeteiligung: Temporeduzierung, verkehrsberuhigte Zone 

Maßnahmenempfehlungen: Wirkungsabschätzung in dB(A): 

¶ Prüfung der Reduzierung der zul. Höchstgeschwindigkeit auf 20 km/h (ver-
kehrsberuhigter Geschäftsbereich) zwischen Theodor-Hellmich-Straße und 
Brühler Weg/Am Fronhof und 30 km/h auf dem restl. Abschnitt 
(kann zudem zu Verkehrsverlagerung und weiterer Lärmreduzierung führen) 
(unter spez. Berücksichtigung der Fahrzeiten des ÖPNV) 

  1-3   

¶ Prüfung passiver Lärmschutz  
(z. B. Schallschutzfenster, Balkoneinhausungen, etc.) 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 

¶ Konzepte zur Förderung der Nahmobilität und des Radverkehrs 
u. a. Integriertes Mobilitätskonzept (weitere Reduktion des Kfz-Verkehrs) 

nicht direkt darstellbar 
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Planersocietät 

Niederlöricker Straße (L 30) 

Bahnübergang Landsknecht bis Stadtgrenze Düsseldorf 

8 Priorität: 

mittel 

Kfz-Belastung und   
Schwerverkehrsanteil 

in % am Tag 

zul. Höchst-

geschwindigkeit 

max. Fassadenpegel, 

mittlerer Fassadenpegel 

Anzahl Betroffene 

über Beurteilungspegel 

Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

9097 Kfz/d  
19,6 % 

50 km/h  
72,4 dB(A) 

64,8 dB(A) 

62,5 dB(A) 

54,8 dB(A) 

323 325 

Gesamteinwohnerzahl: 

ca. 840 

Umfeldnutzung: 

¶ Wohnen 

Bebauungsart: 

¶ Ein-  und Mehrfamilienhäuser 

¶ offene Bauweise 

Fassadenabstand zur Fahrbahn: 

¶ mittel bis groß 

Fahrbahnbreite (Regelquerschnitt): 

¶ 6,2 bis 9,5 m 

Seitenraum: 

¶ gemeinsamer Geh-/Radweg einseitig 

¶ Parkstreifen einseitig 

 

 

 

  

Anmerkungen: 

¶ Mängel aus der Öffentlichkeitsbeteiligung: Tempoüberschreitungen 
¶ Maßnahmenvorschläge aus der Öffentlichkeitsbeteiligung: Temporeduzierung, dauerhafte 

Geschwindigkeitsmessungen, Geschwindigkeitskontrollen 

Maßnahmenempfehlungen: Wirkungsabschätzung in dB(A): 

¶ Prüfung der Installation von Geschwindigkeits-  und Lärmdisplays 
zur Senkung der Fahrgeschwindigkeit auf das vorgeschriebene Tempo 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 

¶ Prüfung passiver Lärmschutz  
(z. B. Schallschutzfenster, Balkoneinhausungen, etc.) 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 

¶ Konzepte zur Förderung der Nahmobilität und des Radverkehrs 
u. a. Integriertes Mobilitätskonzept (weitere Reduktion des Kfz-Verkehrs) 

nicht direkt darstellbar 
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Planersocietät 

Abschnitte mit priorisiertem Handlungsbedarf im Stadtteil Osterath 

Die Bereiche mit priorisiertem Handlungsbedarf konzentrieren sich im Stadtteil Osterath nahe den 

Autobahnauffahrten der A 57 und der A 44. Der Bereich nahe der Autobahnauffahrt der A 57 im 

südlichen Teil Osteraths ist stark von Lärm betroffen. Nachts steigt die Anzahl der Betroffenen so-

gar um mehr als die Hälfte an. Im Umfeld befinden sich überwiegend Einfamilienhäuser.  

Des Weiteren ist der Bereich nahe der A 44 im Norden Osteraths stark verlärmt. Der Lärm geht von 

der A 44 und der stark befahrenen Krefelder Straße aus. Auch hier sind nachts deutlich mehr Ein-

wohner vom Lärm betroffen.  

An der Krefelder Straße gibt es überwiegend weniger Lärmempfindliche gewerbliche Nutzungen 

und vereinzelt Wohnbebauung. In direkter Nähe befindet auch allerdings auch ein Wohngebiet, 

welches von dem Lärm betroffen ist.   

Auch die Onlinebeteiligung hat die stark empfundene Lärmbelastung der Anwohnenden widerge-

spiegelt.  
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Planersocietät 

Autobahn A 57 

Auf Höhe AS 16: Bovert 

9 Priorität: 

hoch 

Kfz-Belastung und   
Schwerverkehrsanteil 

in % am Tag 

zul. Höchst-

geschwindigkeit 

max. Fassadenpegel, 

mittlerer Fassadenpegel 

Anzahl Betroffene 

über Beurteilungspegel 

Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

96.283 Kfz/d  
32,3 % 

Lkw: 80km/h  

Pkw: 100 km/h  

72,4 dB(A) 

61,6 dB(A) 

63,8 dB(A) 

52 dB(A) 

640 1.363 

Gesamteinwohnerzahl: 

ca. 2.500 

Umfeldnutzung: 

¶ Wohnen 

Bebauungsart: 

¶ Ein-  und Mehrfamilienhäuser 

Ausbauzustand Autobahn: 

¶ 6-streifig 

Bestehender Lärmschutz: 

¶ Lärmschutzwand auf Höhe der  

Anschlussstelle 

 

    

Anmerkungen: 

¶ In diesem Bereich ist zudem von Überlagerungseffekten mit der Meerbuscher Straße auszugehen, welche 
jedoch nicht kartiert wurde (vgl. Stadtteil Osterath) 

¶ Perspektivisch wird es zu weiteren Betroffenheiten bei Entwicklung des Gebietes westlich der Autobahn 
kommen. Für die Baugebiete ist entsprechender Lärmschutz einzurichten. 
 

¶ Mängel aus der Öffentlichkeitsbeteiligung: starker Autobahnlärm, zusätzlicher Lärm von der Meerbuscher 
Straße 

¶ Maßnahmenvorschläge aus der Öffentlichkeitsbeteiligung: Temporeduktion, Lärmschutzwand der Autobahn 
verlängern, Geschwindigkeitsbegrenzung in den Nachtstunden 

Maßnahmenempfehlungen: Wirkungsabschätzung in dB(A): 

¶ Prüfung auf Optimierung bzw. Erweiterung der Lärmschutzwand keine Aussagen möglich 

¶ Prüfung einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf Höhe der Anschlussstelle in 
den Nachtstunden (22:00 ƻ 6:00 Uhr) auf 80 km/h  
(ca. Höhe Windsurfing Club Meerbusch bis Gewerbegebiet nördlich der  
Anschlussstelle) 

  2-3 
(nachts) 

  

¶ Langfristig Prüfung des Einsatzes lärmarmer Beläge auf der A 57     3-5 

¶ Prüfung passiver Lärmschutz  
(z. B. Schallschutzfenster, Balkoneinhausungen, etc.) 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 
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Planersocietät 

Krefelder Straße (L 476) & Autobahn A 44  

AS Osterath 

10 Priorität: 

niedrig 

Kfz-Belastung und   
Schwerverkehrsanteil 

in % am Tag 

zul. Höchst-

geschwindigkeit 

max. Fassadenpegel, 

mittlerer Fassadenpegel 

Anzahl Betroffene 

über Beurteilungspegel 

Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

A 44: 
56.429 Kfz/d  

31 % 
---  

Krefelder Straße: 
10.268 Kfz/d 

8,8 % 

A 44: Lkw: 80 km/h 

          Pkw: 130 km/h  

[Richtgeschwindigkeit im 

Lärmmodell; keine 

Begrenzung beschildert] 

---  

Krefelder Straße: 

70 km/h 

75,2 dB(A) 

64,4 dB(A) 

64,9 dB(A) 

52,9 dB(A) 

163 286 

Gesamteinwohnerzahl: 

ca. 600 

Umfeldnutzung: 

¶ überwiegend gewerbliche Nutzungen 

¶ vereinzelt, entferntere Wohnnutzung 

Bebauungsart: 

¶ große gewerbliche Strukturen (Büroge-

bäude, Autohaus etc.) 

¶ Einfamilienhäuser 

Ausbauzustand Autobahn: 

¶ 4-streifig 

Bestehender Lärmschutz: 

¶ Lärmschutzwand (2 m Höhe) auf Südseite 

der A 44 

  

    

Anmerkungen: 

¶ Das Gebiet ist durch Lärm ausgehend von der Autobahn A 44 und von der Krefelder Straße betroffen 
¶ Im Gewerbegebiet an der Krefeder Straße gibt es kaum Betroffenheiten. Der Fokus der Maßnahmen liegt auf 

dem Schutz des betroffenen Wohngebiets.  
¶ Es gibt Planungen, die A 44 auf sechs Streifen zu erweitern. Seit 2013 ist das Projekt ohne Planungsbeschluss.  
¶ Mängel aus der Öffentlichkeitsbeteiligung: Autobahnlärm, keine durchgängige Lärmschutzwand,  
¶ Maßnahmenvorschläge aus der Öffentlichkeitsbeteiligung: Errichtung durchgängiger Lärmschutzwand 

Maßnahmenempfehlungen: Wirkungsabschätzung in dB(A): 

¶ Prüfung der Optimierung der Lärmschutzwand  
(spätestens bei Ausbau der A 44 ist eine Erhöhung erforderlich) 

keine Aussagen möglich 

¶ Langfristig Prüfung des Einsatzes lärmarmer Beläge auf der A 44     3-5 

¶ Prüfung passiver Lärmschutz  
(z. B. Schallschutzfenster, Balkoneinhausungen, etc.) 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 
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Planersocietät 

Abschnitte mit priorisiertem Handlungsbedarf im Stadtteil Strümp 

Die Xantener Straße führt von Norden nach Süden durch den Stadtteil Strümp. Auf diesem Ab-

schnitt gibt es einen Bereich, der Teil der Top20-Bereiche mit priorisiertem Handlungsbedarf ist 

und zwei Bereiche, die in die Top30-Bereiche mit priorisiertem Handlungsbedarf fallen. Im Umfeld 

der Xantener Straße befindet sich überwiegend Wohnnutzung und teilweise Einzelhandel. Das 

Mobilitätskonzept schlägt hier zudem eine mögliche Routenführung einer Radschnellverbindung 

bzw. Radvorrangroute vor. 

Die Verkehrsbelastung im Lärmkartierungsmodell des Landes beinhaltet lediglich einen Standard-

wert bei den Kfz-Zahlen (8.220), dem entsprechend ist der hier im Steckbrief angegebene Lkw-

Anteil rechnerisch zu hoch. Die in dem Abschnitt anzunehmende Belastung liegt laut Meerbuscher 

Verkehrsmodell zwischen 7-9.000 Kfz/Tag. Rechnerisch würde sich die Lärmbelastung durch eine 

Korrektur daher voraussichtlich nicht maßgeblich erhöhen. 

Zudem ist im Westen des Stadtteils ein Wohngebiet von Autobahnlärm, ausgehend von der A 57 

betroffen.  
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Planersocietät 

Xantener Straße (L137) 11 Priorität: 

mittel 

Kfz-Belastung und   
Schwerverkehrsanteil 

in % am Tag 

zul. Höchst-

geschwindigkeit 

max. Fassadenpegel, 

mittlerer Fassadenpegel 

Anzahl Betroffene 

über Beurteilungspegel 

Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

8.220 Kfz/d* 
63,6 %* 

50 km/h  
74,3 dB(A) 

65,2 dB(A) 

63,2 dB(A) 

54,7 dB(A) 

664 612 

Gesamteinwohnerzahl: 

ca. 1.600 

Umfeldnutzung: 

¶ überwiegend Wohn- und Mischnutzung  

Bebauungsart: 

¶ offene Bebauung, Mehrfamilienhäuser 

Fassadenabstand zur Fahrbahn: 

¶ mittel bis groß 

Fahrbahnbreite (Regelquerschnitt): 

¶ 7,3 m -  11,3 m 

Seitenraum: 

¶ gemeinsamer Geh-/Radweg einseitig 

¶ teilweise einseitiger Gehweg 

¶ Grünstreifen   

    

Anmerkungen: 

* Die Verkehrsbelastung im Kartierungsmodell beinhaltet lediglich einen Standardwert bei den Kfz-Zahlen, ent-
sprechend ist der Lkw-Anteil rechnerisch zu hoch (vgl. Einleitungstext Strümp auf Vorseite).  

¶ Mängel aus der Öffentlichkeitsbeteiligung: viel Schwerverkehr, zunehmende Verkehrsstärken, laute 
Beschleunigungs-  und Bremsvorgänge,  

¶ Maßnahmenvorschläge aus der Öffentlichkeitsbeteiligung: Flüsterasphalt, Geschwindigkeitsmessung 

Maßnahmenempfehlungen: Wirkungsabschätzung in dB(A): 

¶ Prüfung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h  
nördlich der Kreuzung Xantener Straße/ Buschstraße 

  1-3   

¶ Grundsätzliche Prüfung auf Fahrbahnsanierung (lärmrelevante Unebenhei-
ten); Lärmschutz als Teil der Priorisierung für Sanierungszyklen 

1     

¶ Prüfung der Installation von Geschwindigkeits-  und Lärmdisplays 
zur Senkung der Fahrgeschwindigkeit 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 

¶ Bau eines Kreisverkehrs am nördl. Ortseingang (Maßnahme aus Moko) 
zur Reduzierung der Fahrgeschwindigkeiten 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 

¶ Prüfung passiver Lärmschutz  
(z. B. Schallschutzfenster, Balkoneinhausungen, etc.) 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 

¶ Konzepte zur Förderung der Nahmobilität und des Radverkehrs 
u. a. Integriertes Mobilitätskonzept (weitere Reduktion des Kfz-Verkehrs) 

nicht direkt darstellbar 
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Planersocietät 

Autobahn A 57 

Südlich Kreuz Meerbusch 

12 Priorität: 

niedrig 

Kfz-Belastung und   
Schwerverkehrsanteil 

in % am Tag 

zul. Höchst-

geschwindigkeit 

max. Fassadenpegel, 

mittlerer Fassadenpegel 

Anzahl Betroffene 

über Beurteilungspegel 

Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

88.719 Kfz/d  
32,5 % 

Lkw: 100 km/h  

Pkw: 80 km/h 

64,4 dB(A) 

61,2 dB(A) 

56,5 dB(A) 

51,6 dB(A) 

265 661 

Gesamteinwohnerzahl: 

ca. 1.300 

Umfeldnutzung: 

¶ Wohnen 

¶ Gewerbe 

Bebauungsart: 

¶ Offene Bebauung 

¶ überwiegend Einfamilienhäuser 

Ausbauzustand Autobahn: 

¶ 6-streifig 

Bestehender Lärmschutz: 

¶ Lärmschutzwand (3 m) 

 

                                    

Anmerkungen: 

¶ Realisierung von zwei Neubauprojekten mit 44 und 60 Wohneinheiten (Strümper Busch und Schneiderspfad)  

¶ Mängel aus der Öffentlichkeitsbeteiligung: Lärmbelastung durch Autobahnlärm, viel Schwerverkehr, 
zunehmende Verkehrsstärken, laute Beschleunigungs-  und Bremsvorgänge 
Im Wohngebiet: Tempoüberschreitungen, Schäden an Kanaldeckeln 

¶ Maßnahmenvorschläge aus der Öffentlichkeitsbeteiligung: Temporeduktion (zumindest in den Abend- und 
Nachtstunden), Optimierung der Lärmschutzmauer, Einhausung der Autobahn 

Maßnahmenempfehlungen: Wirkungsabschätzung in dB(A): 

¶ Prüfung der Optimierung der Lärmschutzwand  keine Aussagen möglich 

¶ Prüfung einer Geschwindigkeitsbegrenzung in den Nachtstunden (22:00 ƻ 
6:00 Uhr) auf 80 km/h (ca. Höhe Osterather Straße bis Kreuz Meerbusch, 
alternativ durchgängig von AS Bovert, vgl. Abschnitt 9) 

  
2-3 

(nachts) 
  

¶ Langfristig Prüfung des Einsatzes lärmarmer Beläge auf der A 57     3-5 

¶ Prüfung passiver Lärmschutz  
(z. B. Schallschutzfenster, Balkoneinhausungen, etc.) 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 
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Planersocietät 

Abschnitt mit priorisiertem Handlungsbedarf im Stadtteil Ossum-Bösinghoven 

Im Stadtteil Ossum-Bösinghoven ist der Siedlungsbereich nördlich des Kreuz Meerbusch von Lärm 

ausgehend von der A 57 betroffen. In diesem Bereich liegen Einfamilienhäuser und eine Sportan-

lage. Der Autobahnabschnitt wird bis 2027 ausgebaut und in diesem Zug auch die Lärmschutz-

wand erneuert. In der Lärmkartierung wurde dies aber noch nicht berücksichtigt. 

Autobahn A 57 

Nördlich Kreuz Meerbusch  

13 Priorität: 

mittel 

Kfz-Belastung und   
Schwerverkehrsanteil 

in % am Tag 

zul. Höchst-

geschwindigkeit 

max. Fassadenpegel, 

mittlerer Fassadenpegel 

Anzahl Betroffene 

über Beurteilungspegel 

Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

85.092 Kfz/d  
32,8 % 

Lkw: 100 km/h 

Pkw: 80 km/h 

70 dB(A) 

61,9 dB(A) 

61,7 dB(A) 

52,2 dB(A) 

574 1.100 

Gesamteinwohnerzahl: 

ca. 1.800 

Umfeldnutzung: 

¶ Wohnen 

Bebauungsart: 

¶ Offene Bebauung 

¶ Überwiegend Einfamilienhäuser 

Ausbauzustand Autobahn: 

¶ 4-streifig 

Bestehender Lärmschutz: 

¶ Lärmschutzwand (3 m)* 

 

    

Anmerkungen: 

* Der Autobahnabschnitt wird bis 2027 auf sechs Streifen ausgebaut. Damit einher geht ein verbesserter Lärm-
schutz in Form einer neuen Lärmschutzwand. Mit der Umsetzung im Bereich Ossum-Bösinghoven wurde im April 
2024 begonnen.  

Aus diesem Grund wird für den Abschnitt keine (nächtliche) Temporeduzierung vorgeschlagen. 

¶ Mängel aus der Öffentlichkeitsbeteiligung: Lärmbelastung durch Autobahnlärm 
¶ Maßnahmenvorschläge aus der Öffentlichkeitsbeteiligung: Optimierung der Lärmschutzwand 

Maßnahmenempfehlungen: Wirkungsabschätzung in dB(A): 

¶ Prüfung des Einsatzes von lärmarmen Belägen (im Rahmen des Ausbaus)     3-5 

¶ Prüfung passiver Lärmschutz  
(z. B. Schallschutzfenster, Balkoneinhausungen, etc.) 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 




















































